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1. Einleitung

1.1 Mo�va�on
In vielerlei Hinsicht gewinnt das Fahrrad in unserer Ge-
sellscha� seit Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit. 
Es ist ein Lifestyle-Produkt, es ist ein Wirtscha�sfaktor 
für die in Deutschland ansässige Fahrradindustrie, es ist 
ein Sportgerät und es ist in allererster Linie ein Verkehrs-
mi�el. Dem Fahrrad als Verkehrsmi�el kommt auf viel-
fäl�ge Weise eine steigende Bedeutung zu: Durch die 
technischen Innova�onen der letzten Jahrzehnte steigt 
die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten und der Nutzer-
gruppen des Fahrrades. So ermöglichen E-Bikes längere 
Strecken auch in hügeligen Gegenden bei geringerer An-
strengung zu bewäl�gen und eine vielfäl�ge Auswahl an 
Lastenrädern bietet Möglichkeiten der gewerblichen 
und privaten Nutzung, insbesondere für Familien. Das 
Fahrrad leistet einen Beitrag zu einem gesunden Lebens-
s�l, da die regelmäßigen sportlichen Momente auf dem 
Sa�el ein wich�ger Ausgleich zu einem Alltag mit an-
sonsten wenig Bewegung darstellen. Es ist ein Verkehrs-
mi�el, das einer breiten Mehrheit der Bevölkerung zur 
Verfügung steht, da es vergleichsweise geringen An-
schaDungs- und Unterhaltskosten unterliegt und durch 
alle Altersklassen, insbesondere auch von Minderjähri-
gen, genutzt werden kann. Bis zu einem gewissen Alter 
ist es das einzige Verkehrsmi�el des Individualverkehrs, 
das jungen Menschen überhaupt zur Verfügung steht. 
Radverkehrsinfrastruktur kommt häuGg auch anderen 
Verkehrsarten zugute, indem es Barrieren reduziert und 
damit die Zugänglichkeit von öDentlichen und privaten 
Räumen z.B. für Menschen mit Rollator steigert. Das 
Fahrrad wirkt sich in vielerlei Hinsicht weniger als andere 
Verkehrsmi�el nega�v auf Menschen und Umwelt aus. 
Im Rahmen von Produk�on und Nutzung des Fahrrades 
werden nur wenige Treibhausgase ausgestoßen, es er-
zeugt wenig Lärm und Feinstaub, es führt zu einem äu-
ßerst geringen Verschleiß von Bodenbelägen und erfor-
dert durch seine hohe FlächeneHzienz sowohl im Iie-
ßenden als auch im ruhenden Verkehr nur wenig Boden-
versiegelung. Die hohe FlächeneHzienz des Radver-
kehrs, also die hohe Verkehrsleistung je Fläche, birgt 
auch ein hohes Gnanzielles Einsparpotenzial für öDentli-
che Haushalte durch geringere Ausgaben für den Bau 
von Verkehrsinfrastruktur bei einer gleichzei�gen Stei-
gerung der Verkehrsleistung. 

Der Radverkehr bringt also diverse ökologisch, ökonomi-
sche und soziale Vorteile mit sich. Um diese in Benne-
witz möglichst umfangreich zu nutzen, gilt es den Rad-
verkehr nachhal�g und bedarfsgerecht zu entwickeln. 

Damit das auch für Bennewitz gelingt, wird für die Ge-
meinde dieses Radverkehrskonzept erstellt.

1.2 Ziele des Radverkehrskonzepts
Durch das Radverkehrskonzept soll die Nutzbarkeit des 
Fahrrades als Verkehrsmi�el op�miert werden. Ziel ist 
dafür vor allem die sichere, bequeme, unterbrechungs-
freie Nutzbarkeit des Fahrrades vom Start- bis zum Ziel-
punkt auf den Wegen des Alltages und der Freizeit. Da-
für wird neben einer Op�mierung der Radverkehrsinfra-
struktur auch die Entwicklung des Serviceangebotes und 
der Strukturen in Poli�k, Verwaltung und Zivilgesell-
scha� angestrebt. Dieses Radverkehrskonzept setzt den 
Rahmen für die Op�mierung des Radverkehrs in der Zu-
kun�. So sollen Prioritäten für die Umsetzung von Maß-
nahmen aufgezeigt und vor allem die Förderfähigkeit für 
deren Umsetzung gewährleistet werden.

1.3 Vision, Ziele und 
Handlungsansätze für die 
Radverkehrsentwicklung
Im Entstehungsprozess des Radverkehrskonzeptes wur-
de in Zusammenarbeit des Planungsbüros mit dem Aus-
schuss für Gemeindeentwicklung und mit dem Bürger-
meister der Gemeinde Bennewitz, Herrn Laqua eine 
übergeordnete Vision für den Radverkehr in Bennewitz 
entwickelt. Diese wurde mit Zielen und Handlungsansät-
zen zur Erreichung dieser Vision unterlegt. Sie dienten 
bei der Erstellung des Radverkehrskonzeptes als strategi-
sche Grundlage und stellten damit „Leitplanken“ für die 
Planung dar. Auch für die sukzessive Umsetzung der 
Maßnahmen dieses Konzeptes dient die Vision als Pla-
nungsleitbild und die Ziele und Handlungsansätze als 
Rahmen und übergeordnete Begründung für die Maß-
nahmen. 

Im Zentrum der der Vision steht die Sicherheit aller Rad-
fahrenden. Alle alltäglichen Ziele sollen mit dem Fahrrad 
erreichbar sein. Auf den Straßen und Wegen sollen, ge-
genüber anderen Verkehrsarten, insbesondere dem Kfz-
Verkehr, gleichberech�gte Verhältnisse herrschen. Be-
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Übersicht der Vision, Ziele und Handlungsansätze

Vision

Ansätze

Service 
& Ö2entlichkeitsarbeit

Netz 
& Infrastruktur

• Radfahren in Bennewitz soll sicher sein. 
• Alle alltäglichen Ziele sollen mit dem Fahrrad er-

reichbar sein. 
• Gleichberech�gtere Verhältnisse für Radfahrende 

sollen geschaDen werden. 
• Der Fokus der Planung liegt auf den Anforderun-

gen an Sicherheit und Komfort von Kindern – ins-
besondere den Schulwegen – und älteren Men-
schen sowie dem Berufspendelverkehr. 

• Zuständigkeiten:
• Gesicherte Kapazitäten in der Ver-

waltung: Radverkehrsbeau�ragte:r 
• Ste�ge strategische Deba�e: Fortset-

zung der AG Rad/Kernteam
• Jährliches Maßnahmenprogamm 
• Jährlicher Umsetzungsbericht im Ge-

meinderat
• Beitri� zum Wegebund (Arbeitsge-

meinscha� sächsischer Kommunen 
für besseren Rad- und Fußverkehr)

• Festes Budget im kommunalen Haushalt für:
• Dauerha�e PIege vorhandener Infrastruktur
• Inves��on (Baumaßnahmen etc.)
• Zzgl. „Sowieso-Maßnahmen“ (Straßenum- und 

–neubau, Bahnhöfe,…)
• Laufzeit des Konzepts 10 Jahre, Fortschreibung

• Alltagsradverkehr
• Ausbau des Wegenetzes: gezielt, 

systema�sch und priorisiert
• Sichere Knotengestaltung
• Touris�sche und Freizeitrouten

Vernetzung & Verwaltung

• Radverkehr wird als System betrachtet. 
• Alle Gefahrenstellen werden besei�gt. 
• Das urbane Kerngebiet von Bennewitz wird für den 

Radverkehr op�miert. 
• Alle Ortsteile werden gradlinig miteinander vernetzt 

und an die benachbarten Städte und Gemeinden 
angebunden. 

• Die S-Bahnhaltestellen werden in das Radverkehrs-
netz sehr gut eingebunden. 

• Das Radfahren entlang der Bundesstraßen (insbe-
sondere in Richtung Trebsen) wird qualiGziert.
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sonders berücksich�gt werden dabei die Anforderungen 
an Sicherheit und Komfort von Kindern – vor allem auf 
Schulwegen –, von älteren Menschen sowie des Berufs-
pendelverkehrs.

Aus dieser Vision leiten sich die Ziele und Handlungsan-
sätze ab: Der Radverkehr wird als zusammenhängendes 
System betrachtet, bei dem die unterschiedlichen Pla-
nungsaspekte ineinandergreifen, bestehende Gefahren-
stellen sollen vollständig besei�gt werden, und das 
Kerngebiet von Bennewitz wird gezielt für den Radver-
kehr op�miert. Darüber hinaus sollen alle Ortsteile in-
nerhalb von Bennewitz möglichst gradlinig miteinander 
vernetzt werden und an die benachbarten Städte und 
Gemeinden angebunden werden. Eine sehr gute Einbin-
dung der S-Bahnhaltestellen in das Radverkehrsnetz so-
wie eine qualita�ve Verbesserung der Radverkehrsfüh-
rung entlang der Bundesstraßen – insbesondere in Rich-
tung Trebsen – werden ferner angestrebt.

All das soll auch Menschen, die aus unterschiedlichsten 
Gründen derzeit selten oder nie mit dem Fahrrad unter-
wegs sind, mo�vieren, die Vorteile des Fahrrades als 
Verkehrsmi�el zu nutzen. Damit soll mi�elfris�g auch 
der Radverkehrsanteil an den in Bennewitz zurückgeleg-
ten Wegen steigen. Dies lässt sich mangels Datengrund-
lage zum Modal Split in Bennewitz derzeit jedoch nicht 
messen. Für eine fundierte Erfolgskontrolle wäre eine 
entsprechende Datenerhebung in diesem Zusammen-
hang erforderlich.

Abb. 1 Radverkehr als System verschiedener Aussta�ungselemente, Akteure, Dienstleistungen und Prozesse

 1.4 Herangehensweise
Um die genannten Ziele zu erreichen, liegt eine Planung 
nach menschlichem Maß zugrunde. Das heißt, dass die 
Begegnung, die Bewegung und der Aufenthalt von Men-
schen im öDentlichen Raum ins Zentrum der planeri-
schen Überlegungen gestellt werden. Dem steht die au-
togerechte Planung des letzten Jahrhunderts und die 
daraus resul�erenden öDentlichen (Straßen-)Räume 
teilweise entgegen. Hier wird also auch ein Umdenken 
angestrebt. Es gilt, vorhandene Qualitäten zu erhalten 
und an Stellen, wo es notwendig und möglich ist, mit 
pragma�schen Lösungen merkliche Op�mierungen für 
den Radverkehr und auch für andere Verkehrsteilneh-
mende zu erreichen. Dabei wird der Alltagsradverkehr 
wie auch der touris�sche und Freizeitradverkehr be-
trachtet.

Generell wird der Radverkehr als ein System verstanden, 
das aus einer Vielzahl einzelner Komponenten besteht, 
die auf vielfäl�ge Weise miteinander in Beziehung ste-
hen. Das bedeutet beispielsweise, dass die Infrastruktur 
nicht nur für sich gedacht wird, sondern im Wechselspiel 
mit Serviceangeboten betrachtet wird, oder dass sich 
Fahrradparken auf Aspekte des Wirtscha�sverkehrs und 
die touris�sche A�rak�vität einer Region auswirkt. Die-
ses Verständnis ermöglicht es die verschiedenen Aspek-
te der Radverkehrsplanung zusammenzudenken und da-
mit einen aufeinander abges�mmten Ausbau voranzu-
bringen. 
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1.5 Erarbeitungsprozess und 
Methodik
Das mit der Erstellung des Konzeptes beau�rage Pla-
nungsbüro StadtLabor und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Fachbereich Bau der Bennewitzer 
Gemeindeverwaltung standen im gesamten Erstellungs-
zeitraum in einem regelmäßigen telefonischen und per-
sönlichen Austausch. Der Gemeinderat wurde in mehre-
ren Sitzungen in die Erstellung des Radverkehrskonzep-
tes miteinbezogen. Dabei wurden übergeordnete und 
konkrete Ziele abges�mmt, es wurden Varianten ver-
handelt und über den Stand der Planung aufgeklärt und 
disku�ert.

Die Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes erfolgte in ei-
nem zweistuGgen Prozess: 1. Bestanderfassung und -
analyse und 2. Konzep�on. Beide Stufen wurden in der 
Bearbeitung nicht strikt voneinander getrennt, sondern 
gingen ineinander über, sodass Rückkopplungsprozesse 
entstehen konnten. 

Im ersten Bearbeitungsschri� wurden alle relevanten 
Aspekte des Radverkehrs in Bennewitz einer umfangrei-
chen Analyse unterzogen. Dabei wurden Aspekte der 
Radverkehrsinfrastruktur, der Verkehrsnachfrage, der 
Struktur von Quellen und Zielen des Radverkehrs, Unfall-
standorte, aktuelle radverkehrsrelevante Planungen und 

übergeordnete Konzepte und Radrouten in den Blick ge-
nommen. Im Rahmen einer Bewertung wurden Stärken 
und Schwächen iden�Gziert.

Basis für die Sammlung von Informa�onen im Rahmen 
der Analyse war eine vielfäl�ge Auswahl an Quellen. Die 
Grundlage bildeten mehrere Befahrungen in Bennewitz, 
auch über die Gemeindegrenzen hinweg. Ein weiterer 
methodischer Baustein der Analyse war die Kommunika-
�on mit diversen Akteuren wie den Verwaltungen der 
Nachbarstädte und -gemeinden, der Landestalsperren-
verwaltung, der Kreisverwaltung des Landkreises Leip-
zig, dem Tourismusverband Leipzig Region e. V. und dem 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr des Freistaats 
Sachsen. Ein Bestandteil der Sammlung von Daten und 
Informa�onen war zudem die Nutzung von Open Data 
aus Internetquellen wie der Geodatenbank „Open-
streetmap“. Eine wich�ge Quelle von Informa�onen war 
der Austausch mit den Akteuren in Bennewitz: der Ge-
meindeverwaltung, dem Bürgermeister Herrn Laqua, 
dem Gemeinderat und -ausschuss und der ÖDentlich-
keit. 

Die ÖDentlichkeit brachte sich am 12.08.2025 im Rah-
men eines öDentlichen Diskussionsforums in die Pla-

Abb. 2 Schema�sche Darstellung des Erstellungsprozesses des Radverkehrskonzeptes
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nung ein. Dabei wurden die Analyseergebnisse und dar-
aus abgeleitete Handlungsansätze durch das Planungs-
büro vorgestellt. In Kleingruppen wurde ausführlich 
über eine Vielzahl radverkehrsrelevanter Details disku-
�ert. So wurde die Ortskenntnis der Bewohnerinnen 
und Bewohner von Bennewitz durch die Abfrage von 
Problem- oder Gefahrenstellen für eine �efgehende 
Analyse des Zustands genutzt. Zudem wurden Wünsche, 
Bedarfe, Ideen und Anregungen aufgenommen. Die Er-
gebnisse aus dem öDentlichen Diskussionsforum wur-
den in die Planung aufgenommen. Dabei wurden Vor-
schläge, Ideen und Wünsche für Veränderungen hin-
sichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit und Eignung bewer-
tet und teilweise in abgewandelter Form eingearbeitet.

Gegen Ende der Analysephase wurden die in Kapitel 1.3 
vorgestellten Ziele und Ansätze zum Radverkehrskon-
zept entwickelt. Dafür wurden Vorschläge des Planungs-
büros StadtLabor im Ausschuss für Gemeindeentwick-
lung vorgestellt, disku�ert und im Sinne der Gemeinde-
rä�nnen und Gemeinderäte sowie des Bürgermeisters 
angepasst. Diese dienten als strategische Grundlage für 
die weiteren Bearbeitungsschri�e.

Auf Basis der erlangten Informa�onen aus der Analyse 
wurde im zweiten Schri� eine Konzep�on für Bennewitz 
erstellt. Dafür wurde zunächst basierend auf relevanten 
Quellen und Zielen des Radverkehrs ein Wunschlinien-
netz entwickelt. Dabei wurden die großen und kleinen 
Ortsteile von Bennewitz sowie die angrenzenden Orts-
teile der Nachbarstädte und -gemeinden per Lu�linie 
miteinander verbunden. Dies wurde auf das vorhandene 
Straßen- und Wegenetz bestmöglich übertragen. So ent-
standen Radverkehrsnetze für den Alltags- und Frei-
zeitradverkehr. An einzelnen Stellen wurde das vorhan-
dene Straße- und Wegenetz ergänzt, es wurden also 
neue, op�mierte Radverkehrsverbindungen eingeplant. 
Konkrete Maßnahmen zeigen auf, wie der angestrebte 
Zustand der Netze und übrigen Strukturen in Bennewitz 
erreicht werden kann.

Au�auend auf der zweistuGgen, inhaltlichen Planung 
wurde eine Strategie für die Umsetzung der Maßnah-
men erstellt. Dabei wurde eine Priorisierung der Maß-
nahmen vorgenommen, welche die Dringlichkeit der 
Umsetzung darlegt. Zudem wurde in dem Zusammen-
hang eine Grobkostenschätzung für jede Maßnahme er-
stellt und Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten auf-
gezeigt. Schließlich wurden strategische Ansätze für die 
Verste�gung der Radverkehrsförderung aufgezeigt.

Der abges�mmte Entwurf wurde im Folgenden dem Ge-
meinderat zur Abs�mmung vorgelegt.
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2. Grundlagen 

2.1 Radverkehrsplanung im 
föderalen System
Radverkehrsplanung ist in Deutschland in allen Verwal-
tungsebenen verankert und hierarchisch ver�kal ver-
knüp�. Sie ist auf den verschiedenen Ebenen jeweils 
horizontal in Konzepte, Pläne und Strategien integriert, 
die Radverkehrsbelange berühren. 

Auf oberster Ebene gibt der Na�onale Radverkehrsplan 
3.0 (NRVP) strategische Ziele der Radverkehrsentwick-
lung vor. Mit der Radverkehrskonzep�on Sachsen gibt es 
eine konzep�onelle Grundlage auf Länderebene, die 
diese Ziele konkre�siert und weitere Schwerpunkte 
setzt. Zudem erstellen die Landkreise Radverkehrskon-
zep�onen mit konkreten Maßnahmen, die auch auf 
kommunaler Ebene bedeutsam sind. Kommunale Rad-
verkehrskonzepte sind schließlich die Handlungsgrund-
lage für Städte und Gemeinden, radverkehrsbezogene 
Maßnahmen systema�sch umzusetzen. 

2.2 Na�onaler Radverkehrsplan 3.0 
(2021)
Der Na�onale Radverkehrsplan 3.0 (NRVP) der Bundes-
republik Deutschland hat das Ziel, den Anteil des Rad-
verkehrs am Gesamtverkehrsau�ommen bis 2030 auf 
15 Prozent zu steigern und damit einen Beitrag zur nach-
hal�gen Mobilität zu leisten. Der NRVP soll dazu beitra-
gen, den Radverkehr sicherer, komfortabler und a�rak-
�ver zu gestalten und damit auch die Gesundheit der 
Bevölkerung zu fördern. Weitere Ziele des NRVP sind die 
Verbesserung der Radinfrastruktur, die Förderung des 
Radtourismus sowie die Sensibilisierung der Bevölke-
rung für die Vorteile des Radverkehrs. Auch die Integra-
�on des Radverkehrs in die Verkehrsplanung und -poli�k 
gehört zu den Zielen des NRVP.

 	Ò

 	Ò

2030: 

224 Mio. km / Tag
Durchschnittliche Wegelänge: 6 km

Anzahl der Wege: 180 pro Person / Jahr

2017: 

112 Mio. km / Tag

Durchschnittliche Wegelänge: 3,7 km

Anzahl der Wege: 120 pro Person / Jahr

Abb. 3 Leitziele des Na�onalen Radverkehrsplan 2021 (Quelle:  
  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur)

Abb. 4 Radverkehrsplanung im föderalen System
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2.3 Radverkehrskonzep�on Sachsen 
(2019)
„Es geht darum, Mobilität ganzheitlich zu denken: Rad-
verkehr als Beitrag zu einer nachhal�gen Verkehrs- und 
Stadtentwicklung und Teil einer mul�modalen Mobili-
tät.“ (S. 3 Radverkehrskonzep�on Sachsen 2019, Vor-
wort). Die Radverkehrskonzep�on Sachsen 2019 enthält 
Ziele und Lösungen für die Entwicklung der Radverkehrs-
ak�vitäten im Freistaat Sachsen. 

Das Konzept erläutert, wie kommunale 
Radverkehrskonzepte in hohem Maße dazu beitragen, 
das Radverkehrsnetz weiter zu verdichten und spannt so 
den Bogen zum Radverkehrskonzept für Bennewitz: „Es 
obliegt in starkem Maße den Kommunen, die konkreten 
Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs in ihren Rad-
verkehrskonzepten auszuarbeiten. Landkreise, Städte 
und Gemeinden sind die Haup�räger von infrastruktur-
bezogenen Maßnahmen für den Radverkehr. Die Kom-
munen sollen daher Netzplanungen sowohl für den All-
tagsradverkehr als auch für den touris�schen Radver-
kehr erstellen.“ (S. 19 Radverkehrskonzep�on Sachsen 
2019)

In großmaßstäblichen sachsenweiten Karten sind auch 
Pläne für Bennewitz iden�Gzierbar: Teile der Bundes-
straßen B 6 und B 107 laufen dort unter „Radverkehrsan-
lagen außerhalb von Ortsdurchfahrten in Planung oder 
Bau“.

2.4 Fortschreibung 
Radverkehrskonzep�on Landkreis 
Leipzig (2017)
Die Radverkehrskonzep�on des Landkreises Leipzig von 
2017 deGniert ein konkretes Netz für den Radverkehr im 
Landkreis und nennt darauf au�auend konkrete Maß-
nahmen, die für die Erreichung einer guten Qualität auf 
dem genannten Netz, erforderlich sind. Damit ist dies 
die höchste Planungsebene, auf der ein Iächendecken-
des Radverkehrsnetz mit Übergeordneten Verbindungen 
deGniert wird. Es ist außerdem bis zum Zeitpunkt des Er-
stellens des kommunalen Radverkehrskonzeptes das 
einzige Planungsdokument, das für Bennewitz konkrete 
Vorgaben für die Radverkehrsentwicklung macht. 

Das im Radverkehrskonzept des Landkreises vorgelegte 
Zielnetz nennt in zwei Prioritätsebenen kategorisierte 
Verbindungen, nimmt das SachsenNetz Rad auf und gibt 
Änderungen dieses touris�schen Hauptnetzes vor. Die 
Verbindungen, die in der Radverkehrskonzep�on des 
Landkreises Leipzig mit einer Priorität 1 versehen wur-
den, sind neben der Leipzig-Elbe-Radroute, für die im 
Norden von Bennewitz eine Änderung der Routenfüh-
rung festgesetzt ist, die Verbindung von Machern über 
Bennewitz bis nach Wurzen und eine inzwischen nicht 
mehr vermarktete alterna�ve Führung des Mulderad-
weges westlich entlang der Mulde. In Bennewitz und 
den angrenzenden Abschni�en des Radverkehrsnetzes 
wird an vielen Stellen die Sanierung bzw. der Ausbau von 
Straßen und Wegen als Maßnahmen deGniert. An eini-
gen Stellen wird der Neubau von Radwegen als Maßnah-
me vorgegeben, sowohl entlang von vorhandenen Stra-
ßen als auch in eigenständiger Führung. Ziele Radverkehrskonzep�on Sachsen (Auszug)

 • Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr weiter 
erhöhen

 • Radverkehrsinfrastruktur bedarfsorien�ert vorhal-
ten und ausbauen (Erhaltung und 
Instandsetzung, Neu- und 
Ausbau)

 • Sicherheit von Radfahrenden 
erhöhen

 • Vernetzung von Fahrrad und ÖPNV verbessern.

Abb. 5 Ausschni� aus dem Zielnetz der Radverkehrskonzep�on  
  (Quelle: Landkreis Leipzig)
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Derzeit befasst sich der Landkreis mit der Vorbereitung 
für die Fortschreibung der Radverkehrskonzep�on. Eine 
Bezugnahme auf das neue Konzept ist demzufolge noch 
nicht möglich. Eine Beachtung der planerischen Inhalte 
dieses kommunalen Radverkehrskonzeptes bei der Er-
stellung des Radverkehrskonzeptes des Kreises ist wün-
schenswert. 

2.5 Verkehrskonzept Stadt Brandis 
(2015)
Brandis ist die einzige der direkt benachbarten Städte 
und Gemeinden von Bennewitz, die ein bestehendes 
Verkehrskonzept hat. In diesem wird das Brandiser 
Stadtgebiet hinsichtlich mehrerer Verkehrsarten, ein-
schließlich der des Radverkehrs, analysiert. Im Rahmen 
eines Handlungskonzeptes werden konkrete Maßnah-
men für eine Op�mierung der Verkehrsinfrastruktur der 
Stadt Brandis gemacht. Bei alledem wird sowohl die Ver-
bindung der Ortsteile mit der Kernstadt als auch die An-
bindung in benachbarte Städte und Gemeinden betrach-
tet. 

Für die Planung des Radverkehrskonzeptes für die Ge-
meinde Bennewitz sind zwei Maßnahmen aus dem 
Brandiser Verkehrskonzept von größerer Bedeutung: 
Maßnahme 8-1: Verbesserung der Verbindung Brandis-
Polenz für Rad- und Fußgängerverkehr und Maßnahme 
10-1: Verbesserung der Verbindung Brandis-Zei�tz für 
Rad- und Fußgängerverkehr. 

In beiden Maßnahmen wird die Führung des Radver-
kehrs über die Waldstraße bis zum Gelände des ehema-
ligen Fliegerhorstes jeweils in einer von mehreren Füh-

rungsvarianten genannt. Es wird nicht gänzlich ersicht-
lich, wie sich die Verbindung von Brandis nach Zei�tz für 
den Radverkehr im weiteren Verlauf fortsetzen soll, es 
ist jedoch anzunehmen, dass eine Führung über das Ge-
lände des ehemaligen Fliegerhorstes angedacht wird. 
Diese Führung wird ebenfalls im Radverkehrskonzeptes 
des Landkreises Leipzig als eine von mehreren Varianten 
vorgesehen.

In Maßnahme 10-1 wird in einer anderen Führungsvari-
ante der Bau eines straßenbegleitenden Geh- und Rad-
weges entlang des Zei�tzer Weges (K 8366) vorgeschla-
gen.

In Maßnahme 8-1 ist zudem die Verbindung vom Gelän-
de des ehemaligen Fliegerhorstes bis zum Kreisverkehr 
nördlich von Polenz Teil der Maßnahme. 

Von all diesen Führungsvarianten beGndet sich derzeit 
nur ein Abschni� im angestrebten Zustand nämlich die 
Verbindung vom Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes 
über den Muldentalring bis zum Kreisel nördlich von 
Brandis. Alle anderen Abschni�e sind derzeit in einem 
nicht ausgebauten Zustand. 

2.6 Fachliche Rahmenplanung

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) 

Mit den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 
2010) liegt ein bundesweites Regelwerk für die Planung, 
den Entwurf und den Betrieb der Infrastruktur des Rad-
verkehrs vor. Es stellt den Stand der Technik dar und fügt 
sich in die übrigen von der Forschungsgesellscha� für 
Straßen- und Verkehrswesen herausgegebenen bundes-
weiten Regelwerke ein. Die 2009 novellierte Allgemeine 
Verwaltungsvorschri� zur Straßenverkehrsordnung 
(VwV-StVO) weist hinsichtlich der Gestaltung von Rad-
verkehrsanlagen ausdrücklich auf die ERA hin. Dies ist 
von besonderer Bedeutung, da die VwV-StVO zusam-
men mit der Straßenverkehrsordnung die Grundlage für 
die Arbeit der Straßenverkehrsbehörden bildet. Ver-
kehrsplanung und Straßenverkehrsbehörden beziehen 
sich somit auf einheitliche Grundlagen. 

Die ERA 2010 geben Hinweise zur Planung von Radver-
kehrsnetzen, stellen grundlegende Entwurfsanforderun-
gen dar (z. B. Breiten, Radien, OberIächenqualitäten) 
und stellen die Eigenscha�en und Einsatzbereiche der 
einzelnen Führungsformen (z. B. Radweg, Radfahrstrei-
fen, Fahrbahn) des Radverkehrs vor. 

Abb. 6 Vekehrskonzept Brandis, Führungsvarianten des Radverkehrs  
  (Quelle: Stadt Brandis)
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Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 

Die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
stellt ein weiteres von der Forschungsgesellscha� für 
Straßen- und Verkehrswesen herausgegebenes bundes-
weit gül�ges technisches Regelwerk dar. Es zeigt die Ziel-
setzungen für die Planung von Stadtstraßen auf, die sich 
aus der Bewohnbarkeit und Funk�onsfähigkeit der Städ-
te ergeben und eine ausgewogene Berücksich�gung al-
ler Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. 
„Dabei wird es vielfach – vor allem in Innenstädten – 
notwendig sein, die Menge oder zumindest die Ansprü-
che des motorisierten Individualverkehrs an 
Geschwindigkeit und Komfort zu reduzieren und den 
Fußgänger- und Radverkehr sowie den öDentlichen 
Personenverkehr zu fördern.“ (S. 15 RASt 06)

_________
Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zur 

StVO

Rechtliche Grundlagen Konzepte, Strategien, aktueller Stand 
der Forschung

Abb. 7 Beispielha�e Auszüge aus den ERA zur Planung von   
  Radverkehrsanlagen (Quelle: ERA 2010, FGSV)

Abb. 8 Planungsgrundlagen der Radverkehrsplanung
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3. Analyse

3.1 Gemeinde Bennewitz
Die Gemeinde Bennewitz mit ihren ca. 5.100 Einwohne-
rinnen und Einwohnern teilt sich in 12 unterschiedlich 
große Ortsteile auf. Diese sind im Gemeindegebiet ver-
teilt, wobei sich im Zentrum der Gemeinde in einem Ra-
dius von ca. zwei Kilometern die vier größeren Ortsteile 
Bennewitz, Altenbach, Deuben und Schmölen beGnden. 
Alle Ortsteile sind eher klein oder mi�elgroß, wodurch 
sie einen dörIichen Charakter aufweisen. Zudem Gnden 
sich in Bennewitz nur wenige zentralörtlichen Funk�-
onen. So gibt es keine weiterführenden Schulen, bedeu-
tende kulturelle Einrichtungen wie Kinos, Theater etc. 
Eine Rehaklinik beGndet sich auf Bennewitzer Gemein-
degebiet, ist jedoch nicht in einen Bennewitzer Ortsteil 
eingebunden, sondern schließt sich an die Ortslage von 
Machern an. Gleichzei�g weist Bennewitz keine aus-
schließlich klassisch ländlich und landwirtscha�lich ge-
prägte Siedlungsstruktur auf. Vielmehr wechseln sich 
vorstäd�sch anmutende Ein- und Zweifamilienhausge-
biete und größere Wohngebäude in Zeilenbebauung mit 
alten dörIichen Strukturen und landwirtscha�lich ge-
prägten Bereichen ab. Das lässt sich auf die BeschaDen-
heit der unbebauten Bereiche von Bennewitz, die nähe-
re und mi�lere Umgebung sowie die verkehrliche Anbin-
dung daran zurückführen. In Richtung Osten wird Ben-
newitz durch die Mulde begrenzt. Die Auenlandscha� 
der Mulde und der weitläuGge Planitzwald, der sich vom 

Zentrum bis nach Süden aus dem Gemeindegebiet her-
aus erstreckt, beschränken räumlich die landwirt-
scha�lich nutzbaren Bereiche bzw. die Art der landwirt-
scha�lichen Nutzbarkeit. Gleichzei�g bilden diese bei-
den Naturräume a�rak�ve Naherholungsgebiete.

3.2 Erreichbarkeit über Straßen und 
Wege
In direkter Nachbarscha� zur Gemeinde Bennewitz be-
Gnden sich mehrere Städte und Gemeinden mit ver-
gleichbaren Bevölkerungszahlen. Jenseits der Mulde be-
Gndet sich die Nachbarstadt Wurzen, die als Mi�elzen-
trum viele zentralörtliche Funk�onen aufweist. Wurzen 
und Machern sowie alle Ortsteile von Bennewitz, abge-
sehen von den südlichsten Ortsteilen, sind in einem Ra-
dius von ca. fünf Kilometern, ausgehend vom Ortsteil 
Bennewitz, erreichbar. Damit sind in einer En�ernung, 
die für die meisten Menschen mit einer typischen, ent-
spannten Fahrradfahrt zurückzulegen ist, der wesentli-
che Teil der Einrichtungen des täglichen Lebens erreich-
bar. Im Radius von 10 km lassen sich alle direkt angren-
zenden Ortsteile aller Nachbargemeinden erreichen. In 
etwas größerer En�ernung beGnden sich die Mi�elzen-
tren Grimma in Richtung Süden und Eilenburg in Rich-
tung Norden sowie die kreisfreie Stadt Leipzig als Ober-

Abb. 9 Die Gemeinde Bennewitz im Landkreis Leipzig (Quelle: h�ps://
www.architektur-blicklicht.de/)

Abb. 10 Übersicht der Gemeinde und umliegender Ortscha�en mit 
En�ernungen von dem S-Bahn Haltepunkt Bennewitz aus

2 km 5 km 10 km
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zentrum in Richtung Westen. An all die genannten Zen-
tren ist Bennewitz verkehrlich gut angebunden, wie in 
den nachfolgenden Kapiteln erläutert wird. Es ist davon 
auszugehen, dass diese gute Anbindung wesentlich zu 
einer starken Berufspendelbeziehung in diese Städte 
beiträgt. Besonders stark ausgeprägt ist die Berufspen-
delbeziehung von Bennewitz laut dem „Stadt-Umland-
Konzept Wurzener Land 2017“ in Richtung Westen (Leip-
zig, Machern, Brandis) und Osten (Wurzen), etwas 
schwächer in Richtung Süden (Grimma, Trebsen, Dö-
beln) und wenig ausgeprägt in Richtung Norden (Eilen-
burg, Torgau). Dies wiederum wirkt sich auf die genann-
te Siedlungsstruktur aus.

3.3 Erreichbarkeit über den 
Ö2entlichen Personennahverkehr
Bennewitz ist durch die S-Bahn S4 an das regionale Ei-
senbahnnetz angebunden. Innerhalb des Gemeindege-
bietes beGnden sich die Haltestellen Altenbach und Ben-
newitz. Die Bedienung erfolgt an Werktagen im Halb-
stundentakt. Bis in das Mi�elzentrum Wurzen ist es nur 
eine Sta�on von Bennewitz und in das Oberzentrum 
Leipzig beträgt die Fahrzeit, abhängig von dem Ziel in-
nerhalb der Stadt, eine knappe bis gute halbe Stunde. 
Mit über 40 Fahrten pro Werktag im Halbstundentakt 
bietet zudem die Buslinie 639, die von Wurzen über Ben-
newitz, entlang der B 107 nach Trebsen und weiter bis 
nach Grimma führt, ein hochwer�ges ÖPNV-Angebot. 
Darüber hinaus ist das Gemeindegebiet, abgesehen von 
einigen Randbereichen der Ortsteile und entlegenen 
Wohnsiedlungen weitgehend mit Buslinien erschlossen. 
Die BedienungshäuGgkeit ist jedoch überwiegend eher 
gering. Zudem sind die Linien vielfach auf den Schüler-
verkehr ausgerichtet, sodass an Wochenenden, an Feier-
tagen und in den sächsischen Schulferien die Bedie-
nungshäuGgkeit weiter sinkt. Die Bennewitzer Grund-
schule wird durch die Buslinien 682 und 680 erschlos-
sen. Damit sind alle Ortsteile im Norden, Westen und im 

Zentrum an die Schule angebunden. Die südlichen Orts-
teile werden hingegen durch die Buslinie 693 erschlos-
sen, die nicht an der Schule hält. Ein Fußweg von ca. 400 
m von der Haltestelle Grimmaische Straße zur Schule in-
klusive einer Querung der Bundesstraße ohne Signalisie-
rung wird dadurch notwendig. Alle Ortsteile sind direkt 
durch Buslinien an weiterführende Schulen in benach-
barten Städten und Gemeinden angebunden. Im Ortsteil 
Bennewitz treDen alle vorhandenen Buslinien aufeinan-
der sodass innerhalb des Gemeindegebietes alle Ziele 
mit maximal einem Ums�eg erreichbar sind. 

Abgesehen von den südlichen Ortsteilen entlang der B 
107 könne alle Bennewitzer Ortsteile von einem Ru�us-
angebot proG�eren. Die Bedienung beginnt je nach Wo-
chentag zwischen fünf und sieben uhr und endet täglich 
um 21 Uhr.

3.4 Quellen und Ziele des 
Radverkehrs
Die Betrachtung der Quellen und Ziele des Radverkehrs 
erfolgt getrennt nach touris�schen bzw. Freizeitzielen 
und -quellen sowie Alltagszielen und -quellen, um je-
weils ein möglichst gutes Angebot für die jeweiligen An-
forderungen des Radverkehrs machen zu können. All-
tagsziele sind neben den Wohngebieten insbesondere 
Arbeitsplatzstandorte, Bildungseinrichtungen, Bahnsta-

Legende

S4

Abb. 11 Busverkehr in der Neu Altenbach

Abb. 12 Übersicht der Buslinien sowie der S-Bahn-Linie im Gemeindegebiet

Legende

Bahnsta�on
Bushaltestelle
680 | 18 Fahrten pro Tag/ 3 Fahr-
ten über Leulitz u. Polenz

682 | 10 Fahrten pro Tag
691 | 20 Fahrten pro Tag
693 | 42 Fahrten pro Tag
S4 | 75 Fahrten pro Tag
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�onen, Einzelhandelsschwerpunkte und Ziele, die als 
Freizeitziel verstanden werden können aber tendenziell 
im Alltag, z. B. nach Feierabend angefahren werden wie 
Sportstä�en und Kleingartengebiete. Diese Ziele ballen 
sich vor allem im Ortsteil Bennewitz und den anderen 
größeren Ortsteilen im Zentrum des Gemeindegebietes. 
Einige Einrichtungen haben empGndliche Nutzergrup-
pen, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung unter 
Umständen besondere Beachtung in der Planung der 
Verkehrsinfrastruktur im unmi�elbaren Umfeld benö�-
gen. Diese sind in Abbildung 14 gesondert aufgeführt. 

Quellen und Ziele des touris�schen bzw. Freizeitradver-
kehrs sind neben den Wohnsiedlungen und Bahnsta�-
onen vor allem Orte, die auf einer Fahrradtour zum Ver-
weilen einladen oder ein typisches Ziel einer Fahrrad-
tour darstellen. Dazu gehören touris�sche Highlights wie 
Schlösser und Landscha�sgärten, die sich rund um das 
Gemeindegebiet von Bennewitz in den Nachbargemein-
den beGnden sowie PicknickIächen und gastronomi-
sches Angebot. Diese Ziele konzentrieren sich etwas we-
niger stark im Zentrum von Bennewitz.

Legende

Legende

Abb. 13 Quellen und Ziele im Alltagsradverkehr

Abb. 14 Einrichtungen mit empGndlichen Nutzergruppen Abb. 15 Quellen und Ziele touris�scher und Freizeitradverkehr

Legende
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Wohngebiet
Schule

Kita
Kleingartengebiet
Sportstä�e

Klinik
Nachbarortsteil

Legende

Bahnsta�on
Wohngebiet
Touris�sches Highlight

Ballung tour. Highlights 
Planitzwald
PicknickIäche

Gastronomie
JugendtreD
Bademöglichkeit

Legende

Medizinische Einrichtung
Kita
Schule

Weiterführende Schule
Seniorenheim, Wohnheim 



19Radverkehrskonzept Bennewitz

3.5 Verkehrsunfälle mit 
Fahrradbeteiligung
Die Verkehrssicherheit ist ein wesentlicher Faktor bei 
der Wahl eines Verkehrsmi�els. Gerade für den Radver-
kehr spielt dies eine wich�ge Rolle. Daher wurden für 
dieses Konzept die Unfälle der letzten Jahre (2019 bis 
2023) mit Radverkehrsbeteiligung untersucht, die poli-
zeilich gemeldet wurden (Quelle: Sta�s�sche Ämter des 
Bundes und der Länder). Insgesamt ist die Zahl der Un-
fälle mit Radverkehrsbeteiligung eher gering. Ein Blick 
auf die Dichte der Unfallstandorte in den Nachbarstäd-
ten und -gemeinden unterstreicht diese Beobachtung. 
Dies könnte u. a. darauf zurückzuführen sein, dass es ins-
gesamt in Bennewitz einen geringeren Radverkehrsan-
teil bei den zurückgelegten Wegen als in den benachbar-
ten Städten und Gemeinden, insbesondere in Wurzen, 
geben könnte. Im betrachteten Zeitraum gab es auf dem 
Bennewitzer Gemeindegebiet 16 Unfälle, wobei in ei-
nem Fall ein tödlicher Ausgang zu beklagen ist, sechs 
schwer Verletzte und neun leicht Verletzte aus den Un-
fällen hervorgingen. Bis auf eine Ausnahme ereigneten 
sich alle Unfälle unter Beteiligung eines Kfz. Das ist ein 
äußerst hoher Anteil der Kfz-Beteiligung. Der tödliche 
Unfall und die Häl�e der Unfälle mit schwer verletzten 
ereigneten sich außerhalb geschlossener Ortscha�en 
bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zwischen 70 
km/h und 100 km/h bei Überholvorgängen. Alle leicht 
verletzten gingen aus Unfällen hervor, die sich bei zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeiten von 30 km/h oder 50 
km/h ereigneten. Diese kleine S�chprobe der Bennewit-
zer Unfälle ist für sich genommen nur in geringem Maße 
aussagekrä�ig bezüglich genereller Aussagen zum Un-
fallgeschehen, unterstützt aber die Erkenntnisse aus 
umfangreichen Untersuchungen, dass Unfälle mit Betei-
ligung eines Kfz bei hohen gefahrenen Geschwindigkei-
ten ein wesentlich höheres Gefahrenpotenzial aufwei-
sen als Unfälle bei niedrigen gefahrenen Geschwindig-
keiten. 

Bei nur einem Unfallstandort ereigneten sich zwei Unfäl-
le, sodass man von einem „Unfallschwerpunkt“ ausge-
hen könnte. Dieser beGndet sich auf der Leipziger Straße 
im Bereich vor der dor�gen Tankstelle. 

Da nicht jeder Unfall der Polizei gemeldet wird, können 
nicht alle tatsächlichen Radverkehrsunfälle abgebildet 
werden. Die zweite Schwäche der Unfallanalyse ist, dass 
sie tendenziell Stellen nicht hervorhebt, die zwar einer-
seits in der Netzbetrachtung Teil wich�ger Radverkehrs-
verbindungen sein könnten, aber aufgrund von einem 
hohen Gefahrenpotenzial gemieden werden und des-
halb keine Unfälle oder -häufungen vorkommen.

Abb. 16 Unfallstandorte 2019-2023 mit Radverkehrsbeteiligung mit  
  Angabe zulässiger Höchstgeschwindigkeit

Legende

Leicht verletzt Schwer verletzt Tödlich
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3.6 Straßen und Wege
Das Netz von Straßen und Wegen ist in den bewohnten 
Bereichen von Bennewitz und in den Wäldern sehr dicht 
und verzweigt, während die landwirtscha�lich genutz-
ten Bereiche und die Flussaue der Mulde eine geringe 
Wegedichte aufweisen. Die Bundesstraßen B 6 und B 
107 ziehen sich von Ost nach West bzw. Nord nach Süd 
durch das Gemeindegebiet. Beide Bundesstraßen verei-
nen sich im Zentrum des Gemeindegebietes für knapp 
drei Kilometer miteinander. Die Bundesstraßen binden 
die größeren umliegenden Städte, insbesondere Wur-
zen, Grimma, Eilenburg und Leipzig, für den Kfz-Verkehr 
hochwer�g und direkt an Bennewitz an. Mehrere Kreis-
straßen binden die übrigen umliegenden Ortsteile an. 
Auch hier führt eine gradlinige Führung, überwiegend 
gute Belagsqualitäten und hohe zulässige Höchstge-
schwindigkeiten zu einer für den Kfz-Verkehr hochwer-
�ge Anbindung an die benachbarten Städte und Ge-
meinden. Staatsstraßen gibt es in Bennewitz keine, ab-
gesehen von einem ca. 1 km langen Abschni� der Orts-
umgehung Wurzens, der S 11. Die Bundes-, Staats- und 
Kreisstraßen nehmen nur einen kleinen Teil des Straßen- 
und Wegenetzes ein. Ein weitaus größerer Teil der Stra-

ßen und Wege ist nicht klassiGziert. Über die Häl�e der 
Streckenkilometer en�ällt allein auf Wald-, Feld- und 
Wanderwege, die sich zu großen Teilen im Planitzwald 
beGnden. Etwa ein Dri�el der Straßen und Wege ist dar-
über hinaus dem Nebennetz zuzuordnen. Dabei handelt 
es sich um Straßen, die nicht primär eine Verbindungs-
funk�on, sondern hauptsächlich eine Erschließungs-
funk�on haben. Radwege nehmen lediglich einen Anteil 
von unter fünf Prozent ein. Eine umfassendere Betrach-
tung der Radwegeinfrastruktur ist dem Kapitel 3.9 zu 
entnehmen. 

Abb. 17 Straßen und Wege im Gemeindegebiet

Abb. 18 B 107 bei Schmölen
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3.7 Geschwindigkeiten im 
Straßennetz
Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für den Kfz-Ver-
kehr sind insbesondere hinsichtlich der Verkehrssicher-
heit als oberste Prämisse für die Verkehrsplanung be-
deutsam. Studien belegen ein erheblich steigendes Risi-
ko von schweren oder tödlichen Verletzungen bei Unfäl-
len ab Geschwindigkeiten von über 30 km/h für Men-
schen, die von einem Kfz erfasst werden. Eine Tempo-
drosselung von 50 km/h auf 30 km/h bewirkt zudem 
eine Reduzierung der Lärmemissionen, was für BetroDe-
ne eine ernstzunehmende gesundheitliche Bedeutung 
hat. Aus diesen Gründen müssen niedrigere Geschwin-
digkeitsbegrenzungen auf Straßen mit einer wich�gen 
Verbindungsfunk�on für den Radverkehr erwogen wer-
den, wenn dort keine Radverkehrsanlagen realisierbar 
sind. 

Im Nebennetz gibt es in Bennewitz derzeit einige Tem-
po-30-Zonen und Verkehrsberuhigte Bereiche („Spiel-
straßen“) sowie eine Tempo-20-Zone in der Waldsied-
lung Leulitz. Auf vielen Straßenabschni�en des Neben-
netzes gilt allerdings eine Tempolimit von 50 km/h. Dies 
entspricht häuGg nicht dem Straßencharakter, der viel-
fach durch geringe Straßenbreiten, Unübersichtlichkeit, 
viele Grundstückseinfahrten oder die Abwesenheit von 
beidsei�gen Gehwegen geprägt ist, wie beispielsweise in 
der Dorfstraße, der Grubnitzer Dorfstraße, dem Siedler-
weg oder der Richard-Hinneburg-Straße. Tempo-30-
Strecken führen teilweise zu unklaren Tempolimits, da 
nach Einmündungen häuGg die Au�ebung der Tempo-
begrenzung angenommen wird. Beispiele hierfür sind 
die Deubener Straße/ Fabrikweg, der Schwarze Weg und 
die Parkstraße. Auf Hauptverkehrsstraßen innerhalb ge-
schlossener Ortscha�en gilt in Bennewitz ein Tempoli-
mit von 50 km/h. Ausnahmen bilden lediglich ein kurzer 
Abschni� der Straße „An der Teeplantage“, auf dem es 
beidsei�g keinen Gehweg gibt und die Leipziger Straßen 
im Zentrum von Bennewitz. Hier gilt jeweils Tempo 30. 
Außerhalb geschlossener Ortscha�en gilt überwiegend 
ein Tempolimit von 100 km/h. Eine Geschwindigkeitsre-
duk�on über längere Strecken besteht lediglich auf der 
B 6 und auf dem Muldentalweg. 

Abb. 19 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten im Straßennetz
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3.8 Verkehrsbelastung
Die Kfz-Au�ommen sind ein wich�ger Faktor für die Er-
wägung von Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstra-
ßen. Der Schwerverkehrsanteil kann dabei eine aus-
schlaggebende Rolle spielen.

Insgesamt liegen für Bennewitz nur wenige belastbare 
Verkehrszahlen vor. Einige Zählungen wurden durch das 
LASuV durchgeführt und an mehreren Stellen im Ge-
meindegebiet wurde durch eine LED-Geschwindigkeits-
tafel auch die Verkehrsbelastung miterfasst. Diese Da-
tengrundlage gibt einen groben Überblick über die Ver-
kehrsbelastung der Straßen: die B 6 ist mit durch-
schni�lich über 10.000 Fahrzeugen pro Tag in Richtung 
Machern und auf der Muldebrücke sogar über 12.000 
Fahrzeugen pro Tag die am stärksten durch Kfz-Verkehr 
belastete Straße in Bennewitz. Die B 107 ist mit unter 
10.000 Fahrzeugen pro Tag geringer belastet. Auf den 
übrigen Straßen ist die Verkehrsbelastung überwiegend 
sehr gering. Lediglich auf den Straßen im Zentrum von 
Bennewitz gibt es Belastungen von über 1.000 Fahrzeu-
gen pro Tag. 

3.9 Radverkehrsanlagen im Bestand 
Ein lückenloses und in der Führungsform möglichst kon-
sistentes Radwegenetz ist das Idealziel für komfortablen 
und sicheren Radverkehr. Die Radwegeinfrastruktur in 
Bennewitz erfüllt dieses Ziel derzeit nicht. Von den 
knapp 290 km Straßen und Wegen in Bennewitz sind ak-
tuell nur ca. 24 km gewidmete oder nicht gewidmete 
Radverkehrsanlagen. 

In Altenbach wird das Nebennetz, in dem eine Tempo-
30-Zone besteht, durch ein verzweigtes Netz aus ge-
meinsamen Geh- und Radwegen ergänzt. Dieser Ortsteil 
ist also sehr gut mit dem Fuß- und Radverkehr erschlos-
sen und durchgängig. Durch einen Ausbau mit wasserge-
bundener Deckschicht und viele Kurven und Abzweigun-
gen auf den Strecken, ist der Komfort und die Möglich-
keit höhere Geschwindigkeiten zu erreichen dennoch als 
eher gering einzuschätzen. Auch im Ortsteil Bennewitz 
gibt es einige gewidmete Gemeinsame Geh- und Radwe-
ge sowie nicht gewidmete Wege, die für den Kfz-Verkehr 
nicht befahrbar sind, die aber eine hohe Durchlässigkeit 
für den Fuß- und Radverkehr herstellen. Als „sons�ge 
Wege“ wurden im Rahmen der Analyse zudem solche 
Wege erfasst, die bereits jetzt Teil eines touris�schen 
Radwegenetzes sind und abseits des Kfz-Verkehrs ver-
laufen. Diese machen, aufgrund der geringen Menge an 
gewidmeten Radwegen, einen bedeutenden Teil der er-

Abb. 20 Durchschni�licher täglicher Verkehr einzelner Straßenabschni�e Abb. 21 Radverkehrsanlagen im Bestand
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Abb. 22 Gemeinsamer Geh- und Radweg in Bennewitz

Abb. 23 Für den Radverkehr freigegebener Gehweg in   
  Bennewitz/Altenbach

Abb. 24 Gemeinsamer Geh- und Radweg bei Zei�tz

Abb. 25 Wirtscha�sweg südlich von Rothersdorf

Abb. 26 Gemeinsamer Geh- und Radweg bei Zei�tz

Abb. 27 Gemeinsamer Geh- und Radweg bei Deuben

fassten Radwegeinfrastruktur aus. 

Auf Hauptverkehrsstraßen werden grundsätzlich Rad-
verkehrsanlagen vorgeschlagen. Ein Überblick über die 
Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen zeigt, 
dass überwiegend keine Radwegeinfrastruktur vorhan-
den ist. Außerhalb der Ortscha�en exis�eren Radver-
kehrsanlagen derzeit lediglich im Bereich von Leulitz 
über Zei�tz bis zum Ortseingang von Machern, wobei 
der Abschni� zwischen Leulitz und Zei�tz nur ein Geh-
weg ist, der für den Radverkehr freigegeben ist. In den 
Ortsdurchfahrten gibt es zudem in wenigen Fällen Rad-
wege oder für den Radverkehr freigegebene Gehwege. 
Insbesondere die für den Radverkehr freigegebenen 
Gehwege sind regelmäßig untermaßig und bieten dem-
zufolge keine hochwer�ge Qualität für den Radverkehr. 
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3.10 Knoten
Knoten sind häuGg Unfall-Hotspots, da sie zahlreiche 
KonIiktpunkte bieten. Gleichzei�g ist eine separate Füh-
rung des Radverkehrs im Bereich von Knotenpunkten 
häuGg nicht gegeben, insbesondere wenn der Radver-
kehr an den Knotenarmen ebenfalls im Mischverkehr ge-
führt wird. Daher gilt ihnen eine besondere Aufmerk-
samkeit hinsichtlich eventueller Sicherheitssteigerungen 
für Radfahrende. 

Der Knoten B 6 / K 8367 in Deuben s�cht in Bennewitz in 
vielerlei Hinsicht heraus. Er hat für den Radverkehr eine 
große Bedeutung, da er sich auf der Verbindung von Ma-
chern über Bennewitz nach Wurzen beGndet. Überdies 
ist er von zentraler Bedeutung für die Verbindung von 
Deuben an die anderen zentralen Ortsteile von Benne-
witz sowie für die Anbindung der nördlich gelegenen 
Ortsteile an das Zentrum von Bennewitz. 

Die durchschni�liche tägliche Verkehrsstärke (DTV) liegt 
mit etwa 12.000 Kfz pro Tag sehr hoch. An allen Knoten-
armen wird der Radverkehr im Mischverkehr geführt, so 
auch im Kreuzungsbereich. Die zwei Knotenarme, die zur 
B 6 gehören, sind mit Lichtsignalanlagen ausgesta�et, 
sodass das Abbiegen und Einbiegen in und aus der 
K8367 in den Rotphasen ermöglicht wird. Der westliche 
Knotenarm ist mit einer signalisierten Furt für zu Fuß ge-
hende ausgesta�et. Der Ausbauzustand dieses Knotens 
erfordert von allen Verkehrsteilnehmenden viel Auf-

Abb. 28 Knoten B6 / K 8367 in Deuben - Blickrichtung nach Osten

Abb. 29 Knoten B6 / K 8367 in Deuben - Blickrichtung nach Südwesten

merksamkeit und hat ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, 
da sich im Kreuzungsbereich viele KonIiktpunkte erge-
ben, bei denen die Verkehrsströme durch die gegebene 
Signalisierung nicht zeitlich getrennt voneinander ge-
führt werden. 

Ein weiterer hervorstechender Knoten ist an der B 107, 
Ecke Ernst-Thälmann-Straße bzw. An der Mulde. Der 
Knoten ist eine wich�ge Verbindung zwischen Benne-
witz und den Einzelhandelsstandorten östlich der B 107 
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sowie der Stadt Wurzen. Dem Knoten kommt zudem 
eine hohe Relevanz für den Schülerverkehr zu, da Kinder, 
die aus Richtung Schmölen mit dem Bus zur Schule fah-
ren, hier aussteigen und die B 107 kreuzen müssen. Au-
ßerdem stellt er die direkte Verbindung von der Schule 
zu den Sportplätzen und der Turnhalle dar, was die Be-
deutung des Knotens für Kinder weiter steigert. 

Derzeit gibt es hier keine Lichtsignalanlage und nur eine 
Querungshilfe am nördlichen Knotenarm. Kinder und 
weniger mu�ge Erwachsene müssen auch auf dem Fahr-
rad auf die Querungshilfe zurückgreifen, was zu einer 
schlechten Durchgängigkeit für den Radverkehr führt. 
Während am östlichen Knotenarm eine Tempo-30-Zone 
angrenzt, gilt auf allen anderen Knotenarmen eine zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wobei sich der 
Knoten in direkter Nähe zum Ortsausgangsschild beGn-
det, was eine regelmäßige Überschreitung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit wahrscheinlich macht. Die-
ser Knoten weist aus genannten Gründen ebenfalls ein 
hohes Gefahrenpotenzial auf. 

Von zentraler Bedeutung für den Schulverkehr ist der 
Knoten Bahnhofstraße/ An der Schule/ Albert-Kuntz-
Straße. Auch dieser weist DeGzite auf: auf allen Knoten-
armen besteht eine zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von 50 km/h. Ein großer Anteil der Flächen ist dem mo-
torisierten Verkehr vorbehalten, teilweise für Bushalte-

stellen, teilweise für alle Kfz. Durch die vielfäl�gen Ab-
biegebeziehungen wird der Knoten komplex und un-
übersichtlich. Dem Fußverkehr und dem Kinder-Radver-
kehr (bis Kinder 10 Jahre alt sind, müssen/dürfen sie den 
Gehweg befahren und auch von Eltern begleitet wer-
den) stehen dagegen nur wenige Flächen zur Verfügung. 
Diese sind zudem, durch die trennende Wirkung der 
Fahrbahn, nicht durchgängig und somit für Kinder sub-
op�mal.

Abb. 30 Knoten B107 / An der Mulde - Blickrichtung nach Südwesten

Abb. 31 Knoten B107 / An der Mulde - Blickrichtung nach Südosten

Abb. 32 Straßen und Wege im Gemeindegebiet
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Ein weiterer Knoten, der nega�v auDällt, beGndet sich in 
Altenbach bei der Kreuzung der Pausitzer Straße und der 
Hauptstraße. Hier ist an allen Knotenarmen Tempo 50 
zulässig. In unmi�elbarer Umgebung weist die Haupt-
straße eine starke Kurvigkeit und dadurch eine stark ver-
minderte Übersichtlichkeit auf. Im Knotenbereich selbst 
fördern große Radien schnelles Fahren und „Schneiden“ 
beim Abbiegen. Dies stellt insbesondere für den Radver-
kehr ein Risiko dar. 

Im Vergleich zu Kreuzungen bieten Kreisverkehre weit-
aus weniger KonIiktpunkte und sind somit grundsätzlich 
weniger gefährlich. In der Regel bieten Kreisverkehre für 
alle Verkehrsteilnehmenden zudem einen Iüssigeren 
Durchgang. In Bennewitz gibt es derzeit keine Kreisver-
kehre. Die Möglichkeit, relevante Knoten wie die oben-
genannten zu Kreisverkehren umzubauen, sollte geprü� 
werden.

Abb. 33 Knoten Bahnhofstraße / Albert-Kuntz-Straße vor der Grundschule

Abb. 34 Bei Kreisverkehren gibt es im Vergleich zu herkömmlichen  
  Kreuzungen weniger KonIiktpunkte. Quelle: mobilitaetsforum. 
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Legende für den Radverkehr

für den Radverkehr

3.11 Einbahnstraßen 
Die Befahrbarkeit von Einbahnstraßen in beide Richtun-
gen ist für den Radverkehr häuGg eine sinnvolle Weger-
sparnis. Grundsätzlich soll der Radverkehr Einbahnstra-
ßen in beiden Richtungen nutzen können, sofern Sicher-
heitsgründe nicht dagegensprechen (Verwaltungsvor-
schri� zur Straßenverkehrs-Ordnung [VwVStVO] sowie 
Kapitel 7.1 ERA). 

In Bennewitz gibt es mehrere reguläre Einbahnstraßen, 
von denen bisher zwei in Gegenrichtung für den Radver-
kehr freigegeben sind. Eine weitere sogenannte „unech-
te Einbahnstraße“ gibt es am Eingang zur Bergstraße. 
Hier untersagt das Verkehrszeichen Nr. 267 die Durch-
fahrt für den Kfz-Verkehr, wodurch es sich bei der Straße 
insgesamt trotzdem nicht um eine Einbahnstraße han-
delt. Dem Radverkehr wird an dieser Stelle explizit die 
Durchfahrt gewährt. Die Eignung weiterer Einbahnstra-
ßen für eine ÖDnung für den Radverkehr in Gegenrich-
tung muss im Einzelfall geprü� werden. 

Abb. 35 Einbahnstraßen in den jeweiligen Ortsteilen

Abb. 36 Unechte Einbahnstraße in Bennewitz

Abb. 37 Für den Radverkehr freigegebene Einbahnstr. in Deuben

Abb. 38 Nicht freigegebene Einbahnstraße in Altenbach

Legende

Einbahnstraße,  freigegeben für Radverkehr in Gegenrichtung
Einbahnstraße, nicht freigegeben für Radverkehr in Gegenrichtung
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3.12 Fahrradparken
Neben der Radwegeinfrastruktur ist auch beim Fahrrad 
der ruhende Verkehr von Bedeutung, denn vor Beginn 
und nach Ende eines Weges, der mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt wird, besteht immer die Frage des Verbleibs 
des Fahrrades. So sind insbesondere an Wohnorten (vgl. 
Na�onaler Radverkehrsplan 3.0, S. 33) und an Zielorten 
wie den Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV, an Schu-
len, an Einrichtungen der öDentlichen Verwaltung, an 
Arbeitsplatzstandorten und an Einzelhandelsstandorten 
„gut zugängliche und hochwer�ge Abstellmöglichkei-
ten“ (ebd., S. 19) zu installieren. 

Kriterien zur Bewertung der Qualität von Abstellanlagen 
sind u. a. die Nähe zum aufgesuchten Ziel, die Möglich-
keit, bequem den Fahrradrahmen mit anzuschließen, die 
Gefahr durch die Nutzung eines Fahrradstellplatzes die 
Felge zu beschädigen, Überdachung und Beleuchtung 
des Stellplatzes und der Schutz von Diebstahl und Van-
dalismus. 

Die Siedlungsstruktur in Bennewitz mit einem großen 
Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern lässt eine gute 
Fahrradabstellsitua�on an den Wohnhäusern vermuten. 
HäuGg exis�eren Garagen und ausreichend Platz auf den 
privaten, eingefriedeten Grundstücken, die das komfor-
table und sichere Abstellen von Fahrrädern ermögli-
chen. Das lässt sich durch Beobachtungen im Einzelfall 
bestä�gen. Radabstellanlagen beGnden sich auf privaten 
Grundstücken selten, was jedoch aufgrund der Gege-
benheiten weniger erforderlich ist. 

Die Klinik am Muldentalweg als einer der großen Ar-
beitsplatzstandorte bietet Fahrradabstellanlagen am 
Haupteingang und am Eingang eines weiteren Gebäude-
komplexes. Die Abstellanlagen beGnden sich in einer 
passablen Nähe zu den jeweiligen Eingängen, weisen je-
doch eine geringe Qualität auf, da es sich in allen Fällen 
um sogenannte Vorderradhalter (auch „Felgenklem-
mer“) handelt. Diese bergen die Gefahr der Beschädi-
gung des Laufrades und bieten nur einen geringen Dieb-
stahlschutz, da es nicht mit jedem Schloss möglich ist, 
den Fahrradrahmen mit anzuschließen. Durch Überda-
chung steigt die Qualität einer Fahrradabstellanlage be-
trächtlich. Ein entsprechendes Beispiel Gndet sich in der 
Nähe des Eingangs zu einem Gebäude auf dem Gelände 
der Regionalbus Leipzig GmbH. Bei vielen weiteren Be-
trieben sind Fahrradabstellanlagen nicht zu Gnden, was 
insgesamt zu einer schlechten Bewertung der Infrastruk-
tur führt. Die räumlichen und daraus resul�erend die 
ökonomischen Vorteile hochwer�ger Radabstellanla-
gen, die sich idealerweise an allen Eingängen von Ge-
bäuden beGnden, in denen Menschen arbeiten, werden 
also noch zu wenig erkannt und genutzt. 

Auf dem Gelände der Bennewitzer Grundschule gibt es 
Beobachtungen zufolge zwei stark ausgelastete Fahrra-
dabstellIächen in adäquaten Abständen zu den Eingän-

gen des Schulgebäudes. Diese beGnden sich auf dem 
umfriedeten Gelände der Schule, sodass Vandalismus 
und Diebstahl durch außenstehende unwahrscheinlich 
sind. Auch hier ist jedoch die Ausführung in Form von 
Vorderradhaltern zu bemängeln. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den diversen Einzel-
händlern und gastronomischen Betrieben: Überwiegend 
sind Fahrradabstellanlagen vorhanden, häuGg auch in ei-
ner adäquaten Nähe zu den Eingängen. Die geringe Qua-
lität aufgrund der Art der Anlagen zieht sich jedoch 
durch und führt in Einzelfällen dazu, dass Fahrräder lie-
ber direkt neben dem Eingang, abseits der Fahrradstän-
der abgestellt werden. Eine Ausnahme bildet der Forst-
hof Waidmannsheil, bei dem es eine größere Zahl an 
Fahrradbügeln gibt.

An vielen zentralen Zielen gibt es ebenfalls Fahrradab-
stellanlagen, wie dem Rathaus und dem Jugendhaus 
Werner Moser. Auch in diesen Fällen handelt es sich um 
einfache Vorderradhalter. Zeitgemäße Fahrradbügel gibt 
es nahe der Muldebrücke inklusive einer Fahrradpumpe 
und am Sportplatz des SV Blau-Weiss Bennewitz. Dort ist 
die Anordnung jedoch teilweise mangelha�: sie begren-

Abb. 39 Radabstellanlagen vor dem Kegelverein/ Gaststä�e

Abb. 40 Fahrradbügel am Forsthof Waidmannsheil
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zen Stellplätze für Kfz und sind somit nur von einer Seite 
bequem und ohne Einschränkung für die Kfz-Stellplätze 
nutzbar. Das Kapazitätspotenzial wird hier also mutmaß-
lich nicht ausgeschöp�. Durch Gespräche mit Nutzerin-
nen und Nutzern des Sportplatzes wurde bestä�gt, dass 
die Kapazität an Fahrradabstellanlagen am Sportplatz zu 
gering ist – insbesondere an Spieltagen, wenn zwei oder 
mehr Mannscha�en sowie Zuschauende zum Sportplatz 
kommen. Neben den Fahrradbügeln beGnden sich direkt 
neben dem Eingang noch veraltete Vorderradhalter aus 
Beton, die einen noch geringeren Diebstahlschutz auf-
weisen, da ein Fahrradschloss sich hier nicht festschlie-
ßen lässt. 

An beiden S-Bahn-Haltepunkten in Bennewitz gibt es 
überdachte B+R-Radabstellanlagen mit einer Kapazität 
für 20 Fahrräder am Haltepunkt Bennewitz und für 11 
Fahrräder am Haltepunkt Altenbach. Die Standorte sind 
jeweils in der Nähe der Zugänge zu den Bahnsteigen. Le-
diglich der Zugang zum nördlichen Bahnsteig der Sta�on 
Altenbach verfügt über keine Radabstellanlage. Hier 
muss die südlich gelegene Abstellanlage genutzt wer-
den. Die Auslastung liegt an sonnigen Wochentagen bei 
über 50 %. Eine Bestandsaufnahme an einem regneri-
schen Abend ergab, dass kein einziges Fahrrad am B+R-
Stellplatz in Bennewitz geparkt war. Daraus lässt sich ei-
nerseits ableiten, dass alle Fahrräder, die dort an ande-
ren Tagen anzutreDen sind, auch tatsächlich regelmäßig 
genutzt werden und dass möglicherweise Angst vor 
Diebstahl oder Vandalismus in der Nach besteht. Eine 
solche Sorge auf Basis von Vandalismus Erfahrungen aus 
der Vergangenheit wurde durch einen Nutzer der B+R-
Anlage bestä�gt. 

Das Fahrradparken in Bennewitz ist also an vielen Zielen 
des Alltagsradverkehrs möglich, allerdings aufgrund der 
Art der Radabstellanlagen – überwiegend Vorderradhal-
ter – von einer eher geringen Nutzungsqualität.

Abb. 41 Radabstellanlagen an der S-Bahnhaltestelle Altenbach
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3.13 Gefahrenstellen, KonFikte und 
Barrieren
Im Hinblick auf gute Radverkehrsverbindungen wurden 
Strecken und Orte bezogen auf Gefahrenstellen oder -
strecken untersucht. Dabei wurden viele Streckenab-
schni�e iden�Gziert, bei denen Rad- und Kfz-Verkehr im 
Mischverkehr geführt werden und bes�mmte Bedingun-
gen zu KonIikten und Gefahren führen können. Zu die-
sen Bedingungen gehören insbesondere zulässige 
Höchstgeschwindigkeiten von über 50 km/h, beengte 
Platzverhältnisse, eine hohe Verkehrsstärke des Kfz-Ver-
kehrs, eine hohe Relevanz des Schülerverkehrs und vor 
allem eine Kombina�on aus mehreren dieser Bedingun-
gen. 

Auf Bundes- und Kreisstraßen außerhalb geschlossener 
Ortscha�en liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
regelmäßig bei bis zu 100 km/h, was für den Radverkehr 
im Falle der Führung im Mischverkehr zu einer geringen 
gefühlten und tatsächlichen Sicherheit führt. Dies lässt 
sich u. a. durch mehrere Schwerverletzte und eine getö-
tete Person bei Radverkehrsunfällen im Bereich hoher 
zulässiger Höchstgeschwindigkeiten in Bennewitz bele-
gen (siehe Kapitel 3.5). Auf den Straßen rund um die 
Bennewitzer Grundschule, insbesondere auch auf der 
Strecke zur Bushaltestelle Grimmaische Straße und zu 
den Einkaufsgelegenheiten östlich der B 107 ist von ei-

nem hohen Au�ommen an Schülerverkehr auszugehen, 
was durch eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h zu Gefahren führt. Auf der K 8366 zwischen dem 
Reiterhof und der Abzweigung in Richtung Altenbacher 
Weg exis�ert weder ein Geh- noch ein Radweg. Hier 
werden also bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
von 50 km/h alle Verkehrsteilnehmenden, mitunter 
auch Kinder auf dem Weg zum Reiterhof, im Mischver-
kehr geführt, was Gefahren birgt. Trotz der Anordnung 
einer Tempo-30-Strecke im Westen der Straße An der 
Teeplantage ist durch die Abwesenheit von Geh- und 
Radwegen von KonIikten und Gefahren im Mischver-
kehr auszugehen. Die sehr hohe Verkehrsstärke auf der 
B 6 führt sowohl bei beengten Platzverhältnissen bei der 
Ortsdurchfahrt von Deuben als auch durch hohe Ge-
schwindigkeiten des Kfz-Verkehrs auf dem Abschni� in 
Richtung Machern zu einem hohen Gefahrenpotenzial; 
auf dieser Strecke verunglückte in den letzten Jahren 
eine Person auf einem Fahrrad bei einem Unfall mit ei-
nem Kfz. 

An vielen Stellen in Bennewitz sind zulässige Höchstge-
schwindigkeiten so angeordnet, dass sie dem Charakter 
der Straße widersprechen. Geringe Straßenbreiten, Un-
übersichtlichkeit, viele Grundstückseinfahrten oder die 
Abwesenheit von beidsei�gen Gehwegen prägen diesen 
Charakter und legen eine zulässige Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h nahe. 

Legende

Abb. 42 Linieare Problemstellen Abb. 43 Punktuelle Problemstellen
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Auf mehreren Straßen und Wegen in Bennewitz weist 
der Bodenbelag erhebliche DeGzite auf, die das Befahren 
unbequem und gefährlich machen. Die bituminöse 
Deckschicht des für den Radverkehr freigegebenen Geh-
wegs zwischen Leulitz und Zei�tz ist durch Baumwurzeln 
in einen schlechten Zustand voller Schlaglöcher und Bo-
denwellen versetzt worden. Wassergebundene Deck-
schichten voller Schlaglöcher und Unebenheiten Gnden 
sich an vielen weiteren Stellen in und um Bennewitz. 
Auch stärkere Verunreinigungen des Straßenbelags kön-
nen sich nega�v auf die Radverkehrsqualität auswirken, 
wie auf dem Weg südlich von Leulitz. 

Die Führung des Radverkehrs erfordert immer wieder 
die Querung des Kfz-Verkehrs, beispielsweise wenn eine 
Radroute eine Hauptverkehrsstraße kreuzt oder wenn 
der Radverkehr von einer Führung im Mischverkehr in 
einen einsei�gen Zweirichtungsradweg übergeht. Hier-
bei empGehlt sich die Installa�on einer Querungshilfe 
oder eine Signalisierung. Ist dies an Orten mit hohen zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeiten, schlechten Sichtver-
hältnissen und/oder hohen Verkehrsstärken nicht der 
Fall, so besteht eine erhöhte Gefahrenlage und eine ge-
ringe Qualität der Radverkehrsführung. Diese besteht in 
Bennewitz an mehreren Orten, siehe Abbildung 43. 

Weitere Gefahrenstellen entstehen z. B. durch unüber-
sichtliche Straßenverhältnisse bei Höchstgeschwindig-
keiten über 30 km/h wie in Leulitz an der K8369 oder in 
der Straße „An der Teeplantage“. Der Bereich vor der 
Tankstelle an der Leipziger Straße ist einerseits bei der 
Einfahrt in den Eschenring gefährlich, da hier der Rad-
weg am Eschenring endet, wo sich der Verkehr zur Tank-
stelle im Abbiegeprozess beGndet. Die zurückversetzte 
Ausfahrt kann hier immerhin die Sichtbeziehungen et-
was verbessern. Andererseits haben sich bei der Aus-
fahrt aus der Tankstelle, einem Bereich, in dem der Geh-
weg für den Radverkehr freigegeben ist, Unfälle ereig-
net, was eine Gefahrenlage nahelegt.

Mehrere Barrieren mindern die Durchgängigkeit des 
Radverkehrsnetzes in Bennewitz. In Rothersdorf wird 
der Radverkehr über privates Gelände geführt, was Fra-
gen der VerkehrssicherungspIicht aufwir� und das Po-
tenzial birgt, dass eine Nutzungsuntersagung die Durch-
gängigkeit verhindert. Die anderen verzeichneten Barri-
eren beziehen sich auf eine verminderte Passierbarkeit 
aufgrund von konkreten physischen Faktoren. Nördlich 
des Gemeindegebietes beGndet sich die Canitzbrücke 
über die Mulde, die nur über Treppenaufgänge passiert 
werden kann. Nur über Treppen sind auch die Bahnstei-
ge am S-Bahn-Haltepunkt Bennewitz erreichbar. Der 
Übergang von der Albert-Kuntz-Straße zur Leipziger Stra-
ße im Zentrum von Bennewitz führt über eine steile 
Rampe, um einen Höhenunterschied auszugleichen. Da-
bei beGndet man sich auf einem Gehweg, was das Ab-
steigen vom Fahrrad erfordert. Um auf die Fahrbahn zu 
gelangen, auf der Kfz- und Radverkehr im Mischverkehr 
geführt werden, ist schließlich ein Bordstein zu überwin-

den. Vergleichbar ist die Barriere beim Übergang von der 
Straße An der Mulde zur Leipziger Straße in Richtung 
Muldebrücke. Hier lassen Spuren auf der GrünIäche auf 
eine rege Nutzung dieser Verbindung schließen, bei der 
jedoch kein Weg vorhanden ist und nicht nur die Grün-
Iäche, sondern auch noch ein Bordstein und ein Höhen-
unterschied überwunden werden müssen. 

Auch eine fehlerha�e Beschilderung kann zu KonIikten 
und somit zu Gefahren führen. Solche Fehler wurden in 
Bennewitz an mehreren Stellen iden�Gziert. So fehlt in 
der Schmölener Straße in Richtung Osten das vorfahrt-
gebende Verkehrszeichen 301 oder 306. Dadurch ist un-
eindeu�g, ob rechts vor links gilt oder nicht. Weiter süd-
westlich fehlt bei der Beschilderung des gemeinsamen 
Geh- und Radweges im O�endorfer Weg die Freigabe 
für Anlieger. Des Weiteren fehlen in Zei�tz und Alten-
bach jeweils die Beschilderungen eines gemeinsamen 
Geh- und Radweges und im Norden von Schmölen wäre 
der Hinweis auf die Durchgängigkeit der Straße für den 
Fuß- und Radverkehr durch das Verkehrszeichen 357-50 
sinnvoll. 
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3.14 Touris�sche Radrouten und 
Wegweisungen
Radtourismus ist immer mehr gefragt. Dies betri� kür-
zere familienfreundliche Rundrouten, aber auch die lan-
gen Fernradwege. Routen und Wege für Gravelbikes und 
Mountainbikes sind immer mehr gefragt. Auch die Ver-
knüpfung mit dem ÖPNV ist und bleibt ein wich�ger 
Baustein. 

In und um Bennewitz beGnden sich bereits mehrere tou-
ris�sche Radrouten, die teilweise auch zum landeswei-
ten „SachsenNetz Rad“ gehören, so z. B. der Mulderad-
weg, dem als Radfernweg im SachsenNetz Rad eine be-
sonders hohe Priorität zukommt. Dieser verläu� östlich 
der Mulde und damit nur für wenige Meter auf Benne-
witzer Gemeindegebiet. Eine Routenvariante des Mul-
deradweges führt zwischen Schmölen und Trebsen über 
Bennewitzer Gemeindegebiet, überwiegend durch den 
Planitzwald. Diese Variante ist zwar noch beschildert, 
wird jedoch nicht weiter vermarktet. Insofern ist die Be-
deutung dieses Abschni�es eher gering. Die Leipzig-El-
be-Radroute ist Teil des Bestandes regionaler Hauptrad-
routen im SachsenNetz Rad. Sie verläu� durch den Nor-
den des Gemeindegebietes von Bennewitz. Eine Stre-
ckenop�mierung mit konkretem Verlauf von Machern 
über den Nepperwitzer Weg bis nach Nepperwitz ist be-
reits Teil des Radverkehrskonzeptes des Landkreises 
Leipzig (siehe Kapitel 2.4). 

Neben dem SachsenNetz Rad gibt es noch die Wurzener-
Land-Radrouten in Bennewitz. Diese legen sich netzar�g 
auf die Landscha� rund um die Stadt Wurzen. Dabei 
handelt es sich um ein Knotenpunktsystem: wo sich 
Strecken des Netzes kreuzen, wurden nummerierte Kno-
ten deGniert, auf die vor Ort mit Wegweisern hingewie-
sen wird. Alle benachbarten Knoten sind von dort aus 
wiederum einfach verständlich ausgeschildert. 

Die touris�schen Routen überschneiden sich vielfach. 
Sie erschließen große Teile des Planitzwaldes und Teile 
der Muldeaue radtouris�sch.

Legende

Abb. 44 Touris�sche Radrouten im Gemeindegebiet

Legende

Wurzener-Land-Radroute
Leipzig-Elbe-Radroute

Mulderadweg
Mulderadweg Alterna�vroute
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3.15 Aktuelle Planungen mit Bezug 
zum Radverkehr
Die beiden Bundesstraßen B 6 und B 107 laufen in der 
Radverkehrskonzep�on Sachsen unter „Radverkehrsan-
lagen außerhalb von Ortsdurchfahrten in Planung oder 
Bau“. Mi�elfris�g wird hier also der Bau von Radver-
kehrsanlagen seitens des LASuV angestrebt. 

Entlang der B 107 zwischen Bennewitz und Trebsen ist 
außerorts ein straßenbegleitender gemeinsamer Geh- 
und Radweg vorgesehen. Seit 2021 besteht jedoch eine 
Unterbrechung der Planung. Um das Verfahren zu be-
schleunigen, möchte die Gemeindeverwaltung der Ge-
meinde Bennewitz die Planung dieser Maßnahme vom 
LASuV übernehmen. Der Prozess dieser Übernahme ist 
derzeit noch im Gange, ist jedoch ins Stocken geraten 
und hat einen ungewissen Ausgang. Eine konkrete Pro-
gnose lässt sich angesichts der angespannten Haushalts-
lage auf allen Planungsebenen in dieser Planung derzeit 
nicht geben.

Für den Abschni� zwischen der Gemeindegrenze beim 
Trebsener Ortsteil Walzig und dem Trebsener Stadtge-
biet ist durch die Stadt Trebsen ein Vorentwurf für die 
Planung eines Radweges erarbeitet worden. Dieser be-
inhaltet auch den Ausbau des Knotens B 107/ An der 
Aue. Alle aufgezeigten Varianten bieten eine große Ver-
besserung für den Radverkehr, indem vom Knoten bis 
zum Ortseingang auf der Westseite der B 107 eine sepa-
rate Radverkehrsanlage geplant wird. 

Derzeit erfolgt seitens des LASuV die Vorplanung für 
eine Baumaßnahme, bei der die B 6 zwischen Bennewitz 
und Machern inklusive der separaten Führung des Rad-
verkehrs ausgebaut werden soll. Detaillierte Planungen 
bezüglich der Führungsvarianten und Streckenverläufe 
des Radverkehrs werden allerdings erst in der Entwurfs-
planung getä�gt. Es lässt sich jedoch schon mit Sicher-
heit sagen, dass Radverkehrsanlagen in diesem Bereich 
eingeplant werden und somit eine Verbesserung für den 
Radverkehr absehbar ist. Die Erkenntnisse, Ansätze und 
Maßnahmen dieses Konzeptes sollten in die weitere Pla-
nung dieser Radverkehrsanlagen einIießen. Seitens des 
LASuV wird der Abschluss der Entwurfsplanung für 
2027, der Abschluss der Plangenehmigung bis 2029 und 
ein Bau für 2031 prognos�ziert.

Im Jahr 2024 ist eine Varianten- und Machbarkeitsstudie 
zur Errichtung eines barrierefreien Zuganges zum S-
Bahnhof Bennewitz erstellt worden. Auch die Errichtung 
eines P&R-Parkplatzes wurde hier untersucht. Aspekte 
des Radverkehrs wie die Einrichtung einer B&R-Anlage 
waren nicht Gegenstand der Untersuchung. In dieser 
Studie werden vielfäl�ge Möglichkeiten aufgezeigt, bar-
rierefreie Zugänge zur S-Bahn einzurichten. Alle aufge-
zeigten Varianten ermöglichen auch Radfahrenden, be-
quem die Bahnsteige zu erreichen. Weitere Planungen in 

diese Richtung sind derzeit jedoch noch nicht im Gange.

Ein kurzer Abschni� des Mulderadweges verläu� ent-
lang der S 11 über Bennewitzer Gebiet. In diesem Be-
reich ist die OberIächenqualität des Weges mangelha�. 
Ein Ausbau ist derzeit durch die Stadt Wurzen in Pla-
nung. Angestrebt wird eine Ausführung als wasserge-
bundene Deckschicht.



Legende
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3.16 Verkehr und ö2entlicher Raum 
in Ortszentren
Die radverkehrsfreundliche Gestaltung von Ortszentren 
ist wich�g, da sich hier Ziele wie Einkaufsmöglichkeiten 
oder Kultureinrichtungen ballen. Gleichzei�g soll dies im 
Einklang mit einer hohen Fußverkehrsqualität stehen. 
Die Funk�on der öDentlichen Räume in den Ortszentren 
als Aufenthaltsort und TreDpunkt soll im Vordergrund 
stehen. Dies gilt auch für Ortszentren, in denen sich kei-
ne Ziele wie Einkaufsmöglichkeiten etc. beGnden. Die 
Verkehrsberuhigung und die Reglemen�erung des ru-
henden Verkehrs sind zwei wirkungsvolle Ansätze, die 
aus Verkehrssicht dazu beitragen können, eine Aufent-
haltsfunk�on öDentlicher Räume zu gewährleisten. 

Abseits der Straßenräume gibt es in Bennewitz mehrere 
Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität. Beispiele dafür 
sind die diversen Spielplätze, z. B. in Bennewitz, 
Schmölen, Deuben und Altenbach oder am Dor�eich in 
Altenbach, an mehreren PicknickIächen im Planitzwald 
oder bei den gastronomischen Angeboten. Im direkten 
Bereich der Straßenräume gibt es gute Beispiele in der 
Püchauer Straße in Deuben oder in der Fährstraße in 
Schmölen, doch insgesamt besteht in Bennewitz bei der 
Aufenthaltsqualität in Straßenräumen noch Entwick-
lungspotenzial.

3.17 Schutzgebiete
Die unterschiedlichen Schutzgebietstypen, die das Um-
weltrecht vorsieht, haben teilweise einen starken Ein-
Iuss auf Planungsspielräume. Insbesondere bei der Pla-
nung von Radverkehrsanlagen für touris�sche Zwecke in 
a�rak�ven Naturräumen spielen naturschutzrechtliche 
Belange häuGg eine zentrale Rolle. Da es in Bennewitz 
mit dem Planitzwald und der Muldeaue weitläuGge Na-
turräume gibt, lohnt sich vorab ein Blick auf vorhandene 
Schutzgebiete.

Die genannten Naturräume sowie darüber hinaus noch 
mehrere landwirtscha�lich genutzte Flächen sind Iä-
chendeckend als Landscha�sschutzgebiete deklariert. 
Damit ist es in diesen Bereichen verboten, Maßnahmen 
umzusetzen, die dem Erhalt von Naturfunk�onen, dem 
Landscha�sbild oder dem Erholungswert schaden. Meh-
rere Naturdenkmäler beGnden sich kleinräumlich im Ge-
meindegebiet verteilt. Durch die Kleinräumlichkeit ha-
ben sie mutmaßlich einen eher kleinen EinIuss auf die 
Radverkehrsplanung. 

Weitere Schutzgebiete gibt es in Bennewitz keine. Aller-
dings beGndet sich im Planitzwald an der Gemeinde-
grenze auf Brandiser Stadtgebiet ein Naturschutzgebiet. 
Dieses liegt jedoch nicht auf direktem Wege zwischen 
Bennewitz und einem benachbarten Ortsteil, sodass 
hiervon mutmaßlich ebenfalls nur ein geringer EinIuss 
ausgeht. 

Abb. 45 Schutzgebiete im Gemeindegebiet
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3.18 Ö2entlichkeitsarbeit und 
Marke�ng
Bei der Kommunika�on über Radverkehr stehen je nach 
Zielgruppe verschiedene Bedarfe im Fokus: Beim Alltags-
radverkehr geht es um schlüssige Verbindungen für die 
Erreichbarkeit von Zielen und um Verkehrssicherheit. 
Beim touris�schen Radverkehr zählen erlebnisreiche 
Routen mit Sehenswürdigkeiten und die Aussta�ung z. 
B. mit Infotafeln sowie fahrradfreundliche Gastronomie 
und Unterkün�e.

Eine zeitgemäße und posi�ve Kommunika�on ist in bei-
den Bereichen essenziell, um die Zielgruppen für Rad-
verkehrsthemen zu interessieren, zu sensibilisieren und 
zu begeistern. Dies betri� bei der Verkehrssicherheit u. 
a. auch Autofahrende. 

Die Kommunika�on der Gemeinde Bennewitz ist im The-
menkomplex Radverkehr noch nicht sehr umfangreich. 
Auf der Website Gnden sich lediglich einige Tourenvor-
schläge für das Gebiet in und um Bennewitz. Hier Gnden 
sich jedoch auch Links, die nicht funk�onieren, was auf 
eine seltene PIege dieser Einträge schließen lässt. Eine 
Intensivierung und Ausgestaltung einer Kommunika�-
onsstrategie rund um das Thema Radverkehr wäre also 
wünschenswert.
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4. Netzentwicklung

4.1 Ziel und Methode
Dem Alltagsradverkehr sollen grundsätzlich alle öDent-
lich gewidmeten Straßen und Wege zur Verfügung ste-
hen. Ausnahmen davon bilden Straßen neben denen es 
eine parallele hochwer�ge Führung für den Radverkehr 
gibt. Neben dem dichten Gesamtnetz der Straßen und 
Wege wird im Rahmen dieses Konzeptes ein sogenann-
tes Zielnetz erstellt. Das Zielnetz besteht aus allen Stre-
cken, die für den Alltagsradverkehr besonders wich�g 
sind. Hier sollen sich Radfahrende gebündelt und mög-
lichst sicher von ihrem Ausgangspunkt zu allen Zielen in 
Bennewitz, aber auch ins Umland begeben können. Die 
Erarbeitung des Zielnetzes erfolgte in mehreren Stufen:

1. Ermi�lung wich�ger Quellen und Ziele in und um 
Bennewitz, 

2. Bildung von Schwerpunkten, die mehrere Ziele und 
Quellen bündeln, und Ableitung eines Wunschlinien-
netzes durch Verbindung der Schwerpunkte und ver-
bleibenden Einzelziele per Lu�linie, 

3. Umlegung des Wunschliniennetzes auf das vorhande-
ne Straßen- und Wegenetz.

Auf die Netzentwicklung folgt die Ableitung von Maß-
nahmen zur QualiGzierung des Netzes.

Für den touris�schen und Freizeitradverkehr wurde ein 
separates eigenes Netz entwickelt. Für dieses gelten an-
dere Bedingungen und Bedarfe. Direkte Wegeverbin-
dungen sind nicht so wich�g, dafür möglichst ruhige und 
landscha�lich a�rak�ve Strecken sowie Anbindung an 
Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und Erholungsziele. 
Wo dies sinnvoll ist, überlagern sich beide Zielnetze.

4.2 Wunschliniennetz
Wich�ge Quellen und Ziele wurden bereits in der Analy-
se (Kapitel 3) vorgestellt. Dazu zählen Wohnsiedlungen, 
Arbeitsplatz- und Einzelhandelsschwerpunkte, Bildungs-
einrichtungen, Sportstä�en und weitere Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs sowie touris�sche Highlights. Hin-
zu kommen Nachbarstädte und -ortsteile, insbesondere 
das Mi�elzentrum Wurzen. 

Wo viele wich�ge Quellen und Ziele des Radverkehrs ge-
bündelt au�reten, werden sie zum Zwecke des Erstel-
lens des Wunschliniennetzes zusammengefasst. An fünf 
Standorten innerhalb und vier Standorten außerhalb 
von Bennewitz wurden besonders viele bedeutende Zie-
le innerhalb einzelner Siedlungszusammenhänge iden-
�Gziert, sodass ihnen eine hohe Anbindungspriorität zu-
kommt. An diesen Stellen Gnden sich z. B. S-Bahn-Sta�o-
nen, weiterführende Schulen, Supermärkte etc. Hier ist 
also von einer großen Nachfrage für eine Radverkehrs-
verbindung auszugehen. Weiteren Einzelziele oder Ziel-
häufungen mit weniger bedeutsamen Einzelzielen wur-
de eine mi�lere Anbindungspriorität zugeordnet. 

Die Ziele wurden nun auf direktem Wege, also per Lu�li-
nie miteinander verbunden, sodass ein geradliniges 
Wunschliniennetz entstand. Dieses zeigt demzufolge alle 
relevanten Verbindungen innerhalb von Bennewitz und 
über die Gemeindegrenzen hinweg, kategorisiert nach 
zwei Prioritätsstufen.
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Abb. 46 Wunschliniennetz für den Alltagsradverkehr

Legende

Ortsteil mit oberster Priorität 
Ortsteil mit mi�lerer Priorität
Ortsteil in Nachbargemeinde mit oberster Priorität
Gewerbe außerhalb von Ortsteilen
Klinik
Hauptverbindung
Nebenverbindung
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4.3 Zielnetz für den Alltagsradverkehr
Das Zielnetz für den Alltagsradverkehr basiert auf der 
Überlagerung des vorhandenen Straßen- und Wegenet-
zes mit dem Wunschliniennetz. Die Entscheidung für 
konkrete Verläufe der Netzabschni�e basiert auf der 
umfangreichen Analyse der vorhandenen Infrastruktur, 
den Bedarfen der Bennewitzer Bevölkerung und den ge-
steckten Zielen. Insbesondere wurde das Zielnetz des 
Radverkehrskonzeptes des Landkreises Leipzig, die un-
terschiedlichen Kategorien des Straßen- und Wegenet-
zes und die bereits jetzt geplanten Baumaßnahmen 
beachtet. Im Rahmen der Netzentscheidung erfolgte 
eine intensive Abs�mmung mit der Verwaltung von Ben-
newitz und den benachbarten Städten und Gemeinden, 
dem Bürgermeister und im Rahmen des öDentlichen Dis-
kussionsforums mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern von Bennewitz. 

Es wurde versucht, bei der Umlegung des Zielnetzes auf 
das vorhandene Straßen- und Wegenetz jeweils die kür-
zesten Strecken zu wählen. Dieses Ziel wurde mit allen 
anderen EinIussfaktoren abgewogen. In Einzelfällen 
wurden auch neue, noch nicht exis�erende Wegeverbin-
dungen hinzugefügt. Dies kam in Betracht, wenn Gefah-
renstellen nur durch eine Umgehung gut entschär� wer-
den konnten oder wenn eine deutliche gradlinigere We-
geverbindung ermöglicht wurde. Jeweils wurde Auf-
wand und Nutzen eines Neubaus miteinander abgewo-
gen.

Das Zielnetz richtet sich nach den gängigen Standards 
gemäß den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung 
(RIN). Es werden Routen nach Verbindungsbedeutung 
und Lage unterschieden.

Innerhalb bebauter Gebiete:
• IR III: innergemeindliche Radhauptverbindung 

(Hauptverbindungen)
• IR IV: innergemeindliche Radverkehrsverbindung (Ne-

benverbindungen)

Außerhalb bebauter Gebiete:
• AR III: regionale Radverkehrsverbindung (Hauptver-

bindungen)
• AR IV: nahräumige Radverkehrsverbindung (Neben-

verbindungen)

Für AR III und AR IV werden gemäß den Empfehlungen 
für Radverkehrsanlagen (ERA) der Forschungsgesell-
scha� für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) mögliche 
Fahrgeschwindigkeiten des Radverkehrs zwischen 20 
und 30 km/h angestrebt. Für IR III und IR IV werden mög-
liche Fahrgeschwindigkeiten zwischen 15 und 20 km/h 
angestrebt.

Abb. 47 Zielnetz für den Alltagsverkehr - Vergrößerung auf die Kernortsteile

LegendeLegende

Hauptverbindung innerhalb/ außerhalb  von Bennewitz
Hauptverbindung Variante
Nebenverbindung innerhalb/außerhalb von Bennewitz

Bahnsta�on
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Abb. 48 Zielnetz im Alltagsverkehr - gesamtes Gemeindegebiet

Legende

Hauptverbindung innerhalb/ außerhalb  von Bennewitz
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Ortsteil in Nachbargemeinde
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4.4 Zielnetz für den Touris�schen 
und Freizeitradverkehr
Durch die Erweiterung und Op�mierung des Netzes soll 
das touris�sche und das Freizeitradeln op�miert wer-
den. In Kapitel 3.14 wurden die vorhandenen Freizeit-
routen bereits vorgestellt. Diese werden als Grundlage 
für ein Iächendeckendes Freizeitnetz herangezogen. Im 
Zentrum der Erweiterung steht die Anbindung der um-
liegenden touris�schen Highlights wie Schlösser, Land-
scha�sgärten und Museen. In diesem Zusammenhang 
wird auch eine mögliche Erweiterung der Wurzener-
Land-Radrouten angeregt. Über die reine Anbindung 
touris�scher Highlights hinaus wird deshalb auch ein 
Vorschlag für den Lückenschluss des Netzes auch außer-
halb von Bennewitz gemacht. Die Installa�on neuer Kno-
ten(-nummern) bietet sich insbesondere in Machern, 
Brandis, Polenz, Altenhain und Trebsen an. Im Rahmen 
weiterer Überlegungen über dieses Radverkehrskonzept 
hinaus kann sich das Knotennetz weiter ausdehnen. Da-
bei wird explizit auf die Relevanz des Grillensees und des 
Moritzsees als einzubindendes Freizeitziel hingewiesen. 

Eine Op�mierung des Netzes erfolgt durch Lücken-
schlüsse und die Einbindung landscha�lich besonders 
a�rak�ver Straßen und Wege wie der Pausitzer Straße 
oder des Fliederwegs bzw. Nepperwitzer Wegs.

4.1 DeIzite im Radverkehrsnetz
Die Radverkehrsnetze wurden, basierend auf den Er-
kenntnissen aus der Analyse, hinsichtlich ihrer Qualität 
für den Radverkehr untersucht. Wo der Ist-Zustand nicht 
dem Soll-Zustand eines hochwer�gen Radverkehrsnet-
zes entsprechen, wurden Mängel iden�Gziert. Diese sind 
in der Abbildung 49 aufgeführt. Sie bilden die Grundlage 
für die QualiGzierung der Radverkehrsnetze durch die 
Festlegung konkreter Maßnahmen. 

Abb. 49 DeGzite im Radverkehrsnetz

LegendeLegende

DeGzitärer Bodenbelag
Tempolimit entspricht nicht dem Straßencharakter 

Mischverkehr - KonIikt
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Legende
Wie Bestand
Ergänzung

Abb. 50 Zielnetz für den touris�schen- und Freizeitverkehr

Legende

Freizeitroute entsprechend Bestand
Freizeitroute Ergänzung

Freizeitroute außerhalb von Bennewitz
Mögliche Erweiterung Wurzener Land Radroute

Bahnsta�om
Ortsteil in Nachbargemeinde
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„Kein Neubau ohne gut zugängliche und qualita�v 
hochwer�ge Fahrradabstellmöglichkeiten! Bund 
und Länder passen die Vorgaben in der Musterbau-
ordnung und den Landesbauordnungen an. Die 
Kommunen können Details, entsprechend den orts-
speziGschen Rahmenbedingungen, durch Satzun-
gen regeln.“ (NRVP 3.0, S.40)

5. Maßnahmen

Anhand des Ist-Zustandes der Radverkehrsbedingungen 
in Bennewitz wurden konkrete Maßnahmen abgeleitet. 
Deren Umsetzung führt zur QualiGzierung des Radver-
kehrs in Bennewitz. Neben dem Fokus auf die Radver-
kehrsnetze und deren QualiGzierung werden, im Sinne 
eines Radverkehrs als face�enreiches Gesamtsystem 
verstanden, auch nichtbauliche Aspekte bei den Maß-
nahmen abgedeckt.

Dieses Kapitel gliedert sich demzufolge in drei Kategori-
en. Die erste Kategorie beinhaltet generelle radverkehrs-
bezogene Planungshinweise, die bei zukün�igen Bau-
maßnahmen zu beachten sind. Die zweite Kategorie ent-
hält ein Maßnahmenpaket, das organisatorische, nicht-
bauliche Maßnahmen vorgibt. Die dri�e Kategorie ent-
hält ein Maßnahmenpaket, das alle baulichen Maßnah-
men mit konkretem Ortsbezug umfasst. Eine nähere Er-
läuterung der Maßnahmenpakete erfolgt im jeweiligen 
Kapitel.

5.1 Generelle Planungshinweise
In diesem Kapitel werden grundsätzliche Hinweise bzw. 
Vorgaben für alle Baumaßnahmen gegeben, die in Zu-
kun� geplant und umgesetzt werden. Das beinhaltet 
auch alle baulichen Maßnahmen, die nachfolgend in die-
sem Konzept vorgestellt werden. Die Vorgaben gelten 
insbesondere auch für die sogenannten „Sowieso-Maß-
nahmen“, also bauliche Maßnahmen, die durch die Ge-
meinde oder andere Baulas�räger in Zukun� unabhän-
gig von einem expliziten Bezug zum Radverkehr umge-
setzt werden, die also sowieso gebaut werden. Dieses 
Maßnahmenpaket bezieht sich explizit auf alle baulichen 
Maßnahmen unabhängig vom Radroutennetz. Da es sich 
um Vorgaben für Baumaßnahmen handelt, unterliegt 
dieses Maßnahmenpaket nicht der Möglichkeit einer 
proak�ven Umsetzung, sondern tri� gewissermaßen im-
mer dann automa�sch in Kra�, wenn Baumaßnahmen 
geplant und umgesetzt werden. 

Die anzuwendenden Vorgaben sind folgende: 

• Straßen sind so zu gestalten, dass sie sicher und 
komfortabel für den Radverkehr nutzbar sind.

• Die Entwurfsstandards der Empfehlungen für Rad-
verkehrsanlagen (ERA) sind unter Beachtung der 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
zugrunde zu legen. Sobald neue Fassungen dieser 
Planungsstandards erscheinen, sind diese neuen 
Fassungen anzuwenden.

• Beim Entwurf von Radverkehrsanlagen ist eine Ma-
ximierung der Flächenangebote für den Rad- und 
Fußverkehr innerhalb der vorgegebenen Spielräume 
zu prüfen.

• Die ÖDnung von bestehenden und ggf. neuen Ein-
bahnstraßen für den Radverkehr ist zu prüfen und 
ggf. umzusetzen.

• Gemäß § 49 (1) SächsBO sind bei Anlagen, die Quel-
le oder Ziel von Radverkehr sein können, Radabstell-
anlagen im erforderlichen Umfang herzustellen, un-
abhängig davon, ob es sich um private oder öDentli-
che Anlagen handelt. Der „erforderliche Umfang“ ist 
im Sinne einer hohen Qualität für den Radverkehr 
auszulegen und kann durch eine kommunale Stell-
platzsatzung näher deGniert werden.
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• Es ist zu überprüfen, ob die Radverkehrsnetze dieses 
Konzeptes von Baumaßnahmen direkt oder indirekt 
betroDen sind, um seine bestehenden Qualitäten 
nicht zu beeinträch�gen bzw. bestehende Mängel so 
weit wie möglich im Zuge der Baumaßnahme zu be-
heben. 

• Für Sanierung und Neubau von Radwegen gilt der 
Einsatz von Asphalt als Regelbauweise.

• Bei Grundstückszufahrten ist eine op�sche Unter-
brechung des Radweges und eine Minderung der 
Belagsqualität auszuschließen. Eine Ausnahme kann 
eine op�sche Markierung zum Zwecke einer Steige-
rung der Aufmerksamkeit auf den Radverkehr sein.

• Die Durchgängigkeit des Radverkehrsnetzes soll dau-
erha� gewährleistet werden. Bei Baumaßnahmen 
im Straßen- und Wegenetz, die Sperrungen erfor-
dern, sollen akzeptable Umleitungen inklusive not-
wendiger Baumaßnahmen und Ausschilderungen 
umgesetzt werden. 

• Bei Baumaßnahmen im Straßenraum ist zu überprü-
fen, ob verkehrsberuhigende Maßnahmen erforder-
lich oder wünschenswert sind und die Sicherheit von 
Verkehrsteilnehmenden, insbesondere Kindern, in 
großem Maße erhöhen können. Dies ist insbesonde-
re im Nebennetz zu berücksich�gen und ggf. mitein-
zuplanen. Dazu gehören Maßnahmen wie kleinere 
Abbiegeradien, schmalere Fahrbahnen, Fahrbahn-
verengungen, AufpIasterungen, durchgängige Geh-
wege an Einmündungen, die durch den ein- oder ab-
biegenden Kfz-Verkehr überfahren werden müssen 
und ggf. auch die Anordnung von geringeren zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeiten.

• Grundsätzlich ist eine gute Beleuchtung von Geh- 
und Radwegen zu gewährleisten. Dies gilt insbeson-
dere bei typischen Angstorten wie Unterführungen, 
da diese gleichzei�g häuGg eine gute Abkürzung für 
den Radverkehr darstellen.

• Die Abs�mmung mit benachbarten Städten und Ge-
meinden ist bei Maßnahmen nahe der Gemeinde-
grenze und mit Auswirkungen darüber hinaus be-
sonders wich�g.

5.2 Organisatorische Maßnahmen 
und Maßnahmen ohne konkreten 
Ortsbezug
Dieses Maßnahmenpaket umfasst Maßnahmen, die ei-
nen bedeutenden EinIuss auf die Radverkehrsqualität 
haben, jedoch nicht konkret innerhalb von Bennewitz 
verortet werden können. Es handelt sich also vor allem 
um organisatorische Rahmenbedingungen, die gescha� 
werden müssen, um eine möglichst gute Nutzbarkeit 
und zukün�ige Op�mierung der Infrastruktur zu ge-
währleisten und Maßnahmen die Iächendeckend gel-
ten.

• Es wird empfohlen, dem Wegebund (Arbeitsgemein-
scha� sächsischer Kommunen für besseren Rad- 
und Fußverkehr) beizutreten, um über diese Ver-
einsstruktur dauerha� Zugang zu Exper�se und Un-
terstützung bei Straßen- und Verkehrsplanung zu 
haben.

• Für jedes Jahr ist ein Maßnahmenprogramm für rad-
verkehrsbezogene bauliche und organisatorische 
Maßnahmen zu erstellen. Für ein erfolgreiches Mo-
nitoring ist ein jährlicher Umsetzungsbericht zu er-
stellen.

• Sowohl das Alltags- als auch das Freizeitradverkehrs-
netz ist mit lesbarer und hochwer�ger Wegweisung 
auszusta�en. Es bietet sich an, das Knotenpunktsys-
tem der Wurzener Land Radrouten weiterzuführen. 

• Die Radwegweisung ist regelmäßig zu warten und in 
gutem Zustand zu halten.

• Durch weitere Serviceangebote ist die Fahrradnut-
zung zu a�rak�vieren. Dazu gehören insbesondere 
die Informa�on über Ziele und Netze des Radver-
kehrs (Fahrradkarten) in digitaler und physischer 
Form, das Aufstellen von Servicesta�onen und Fahr-
radpumpen, die Bereitstellung von und Informa�on 
über öDentliche E-Bike-Ladesta�onen. Zum Service 
gehört auch ein prioritärer Winterdienst auf Radwe-
gen.

• Die Radverkehrsinfrastruktur soll einer ständigen 
Kontrolle und PIege unterliegen. Besonders wich�g 
ist die PIege des OberIächenbelags der Radwege 
sowohl in Bezug auf den baulichen Zustand als auch 
auf die regelmäßige Eliminierung von Gefahrenquel-
len wie Laub im Herbst oder Schnee und Eis im Win-
ter. Auch die Erneuerung von Markierungen ist in 
diesem Zusammenhang von Bedeutung.

• Durch ÖDentlichkeitsarbeit soll dem Radverkehr 
eine zusätzliche Relevanz in der öDentlichen Wahr-
nehmung eingeräumt werden. Es bieten sich Veran-
staltungen wie Stadtradeln, Fahrradworkshops oder 
Ak�onen mit Sport-, Umwelt- und Heimatvereinen 
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an oder auch fahrradbezogene Kampagnen, News-
le�er, Verkehrserziehung an Schulen oder Fahrrad-
codierungen durch die Polizei. 

• Um die Gefährdung des Radverkehrs durch über-
höhte Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs zu ver-
meiden, sind Kontrollen der zulässigen Höchstge-
schwindigkeiten durchzuführen. Dies kann durch 
sta�onäre oder mobile Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlagen (Blitzer) und auch durch Selbstkon-
trolle mithilfe von geschwindigkeitsanzeigenden 
LED-Tafeln erfolgen.

• Für die detaillierte Planung und die Umsetzung von 
Maßnahmen für den Radverkehr ist ein festes Bud-
get von jährlich 5 Euro pro Einwohnerin und Einwoh-
ner von Bennewitz in den kommunalen Haushalt 
einzuplanen.

• Für eine erfolgreiche A�rak�vierung des Radver-
kehrs sollen den Anforderungen entsprechende 
Abstellanlagen an Quell- und Zielorten geschaDen 
werden. Sie werden so dimensioniert und posi�-
oniert, dass der Fußverkehr nicht beeinträch�gt 
wird. Für nutzergerechte Fahrradabstellanlagen als 
wesentliches Element der Radverkehrsförderung 
sind vor allem ausschlaggebend: 

 • ausreichende Kapazität 
 • Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus 
 • möglichst Schutz gegen Wi�erungseinwirkungen 
 • Bedienungskomfort 
 • möglichst kurze Wege zum Ziel

Fahrradstellplätze an Wohnorten

Beim Neubau insbesondere von Wohngebäuden sind 
ausreichend Abstellanlagen einzuplanen. Die sächsische 
Stellplatzverordnung kann durch eine zeitgemäße kom-
munale Stellplatzsatzung für Bennewitz mit einem ange-
passten Stellplatzschlüssel für Fahrräder ergänzt wer-
den. Unzureichende Abstellmöglichkeiten an der Woh-
nung sind ein bedeutender Reiseantri�swiderstand und 
erhöhen die Gefahr von Vandalismus und Diebstahl. In 
Gebieten mit dichter Wohnbebauung sind daher zusätz-
liche Angebote zum Fahrradparken auf den Grundstü-
cken durch die Eigentümer einzurichten. Hierfür könn-
ten mögliche Anreize oder Angebote für Gebäude- bzw. 
Wohnungseigentümer geprü� werden. Mit den ansässi-
gen Wohnungseigentümern können Bedarfe direkt be-
handelt werden. Das könnten einzelne Bügel, oder aber 
für größere Wohneinheiten auch überdachte Module 
sein. 

Fahrradstellplätze an Betriebs- und 
Einkaufsstandorten 

An Einkaufsstandorten und Betrieben werden Bedarfe 
auch für größere überdachte Abstellanlagen gesehen. 
Gleiches gilt auch für Einrichtungen wie Wohn- und Seni-
orenheime. Hier kann die Gemeinde bei den Eigentü-
mern bzw. Betreibern darauf aufmerksam machen bzw. 
durch ein Programm für privat Gnanzierte 
Abstellmöglichkeiten Anreize setzen. 

Fahrradstellplätze im Straßenraum 

Bei Neu-, Um- und Ausbau von Straßen ist die Realisie-
rung von Fahrradabstellplätzen im öDentlichen Straßen-
raum in bedarfsgerechter Menge mit vorzusehen. Ergän-
zende Anlehnbügel an bestehenden Straßenecken oder 
Gehwegvorstreckungen verteilt im Gemeindegebiet 
können Gelegenheiten zum Fahrradabstellen bieten, 
welche abseits des Fokus‘ von relevanten Einrichtungen 
im öDentlichen Raum o� nicht exis�eren. Im besten Fall 
können sie dort auch den Gehweg aufräumen, wildes 
Kfz-Parken verhindern und den Straßenraum aufwerten. 
Letztlich sollten auch an Bushaltestellen Abstellanlagen 
vorhanden sein, um die letzte Meile zum ÖPNV a�rak-
�ver zu machen. Generell sollen Vorderradhalter durch 
hochwer�ge Radabstellanlagen ersetzt werden. Bei der 
Aufstellung ist auf folgende Kriterien zu achten: die 
Nähe zum aufgesuchten Ziel, die Möglichkeit, den Fahr-
radrahmen bequem mit anzuschließen, die Gefahr durch 
die Nutzung eines Fahrradstellplatzes die Felge zu be-
schädigen, eine mögliche Überdachung und Beleuch-
tung des Stellplatzes bei einer längeren Abstelldauer 
und der Schutz von Diebstahl und Vandalismus. Dabei 
kann sich an einschlägigen Empfehlungen des ADFC ori-
en�ert werden. Wo diese Op�mierung auf privaten Flä-
chen anzustreben ist, soll die Gemeindeverwaltung auf 
private Akteure zugehen und eine Op�mierung fördern.  
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5.3 Maßnahmen mit konkretem 
Ortsbezug 
Dieses Maßnahmenpaket beinhaltet alle konkreten, 
räumlich/baulich umzusetzenden Einzelmaßnahmen. 
Die Maßnahmen sind in unterschiedliche Maßnahmen-
typen kategorisiert, die im Folgenden ausführlich vorge-
stellt werden. Die Einzelmaßnahmen werden dann nach 
dem Baukastenprinzip im Bennewitzer Gemeindegebiet 
verortet. Auf bes�mmte Einzelmaßnahmen wird zudem 
im jeweiligen Kapitel im Detail eingegangen.

Die Maßnahmen wurden aus den Zielnetzen abgeleitet. 
Dabei wurden zunächst für die Abschni�e Maßnahmen 
eingeordnet, für die Mängel iden�Gziert wurden. Ferner 
wurden die Netze hinsichtlich ihrer Durchgängigkeit und 
Qualität untersucht, wodurch weitere Maßnahmen ein-
geordnet wurden, die zu einer weiteren QualiGzierung 
der Netze beitragen. Als Zielzustand wird ein Radver-
kehrsnetz angestrebt, auf dem sicher, komfortabel und 
möglichst unterbrechungsfrei gefahren werden kann. Je 
nach Hierarchisierung eines Abschni�es im Radver-
kehrsnetz werden Qualitäten im Sinne der Radhauptver-
bindungen/ regionalen Radverkehrsverbindungen (IR III 
bzw. AR III) oder Radverkehrsverbindungen/ nahräumi-
gen Radverkehrsverbindungen (IR IV bzw. AR IV) ent-
sprechend der RIN angestrebt. 

Der erhebliche Op�mierungsbedarf im Radverkehr er-
fordert es, bei der Planung der Maßnahmen mit Augen-
maß vorzugehen. Ziel ist es, jeweils eine Lösung zu Gn-
den, die sowohl qualita�v hochwer�g als auch realis-
�sch und im besten Fall auch zeitnah umsetzbar ist. Dies 
setzt für jede Maßnahme einen sorgfäl�gen Abwägungs-
prozess voraus, um aus dem breiten Por�olio möglicher 
Ansätze den passenden Weg zu wählen. Dabei gilt es, 
dort wo es notwendig ist, aufwändige Lösungen in Be-
tracht zu ziehen und zugleich an Stellen, an denen be-
reits kleinere Maßnahmen zu einem zufriedenstellen-
den Ergebnis führen, bewusst auf weniger aufwändige 
Lösungen zu setzen. Folgende Kriterien wurden bei die-
sen Abwägungsprozessen unter anderem berücksich�gt: 

• Verkehrsstärke Kfz-Verkehr
• Erwartete Verkehrsstärke Radverkehr
• Kurvigkeit
• Platzverhältnisse
• Bedeutung als Schulweg
• Bedeutung im Radverkehrsnetz
• Kosten
• EingriD in Natur und Landscha� 
• …

Abb. 51 Übersicht: Führungsformen des Radverkehrs (gemäß ERA 2010)
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Abb. 52 Maßnahmenübersicht - lineare Maßnahmen

Geschwindigkeitsreduk�on

Legende
Legende

Neubau eigenständiger Radweg
Neubau straßenbegleitender Radweg, zwei Fahrtrichtungen
Belagssanierung
Umgestaltung Straßenraum
ÖDnung Einbahnstraße für Radverkehr in Gegenrichtung
Anordnung Fahrradstraße
Änderung zulässiger Höchstgeschwindigkeit 

Markierung Radfahrstreifen
Markierung Schutzstreifen, zwei Fahrtrichtungen
Markierung Schutzstreifen, eine Fahrtrichtung, Piktogrammke�e Gegenrichtung
Markierung Piktogrammke�e
Grunderwerb
Maßnahme außerhalb von Bennewitz
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Abb. 53 Maßnahmenübersicht - punktuelle Maßnahmen

Legende

Bau Querungsanlage 
Knotenpunktumgestaltung
Installa�on Fahrradbügel

Installa�on Fahrradbox
Barrierefreier Ausbau S-Bahnhaltepunkt
Verkehrsberuhigende Maßnahme

Installa�on Verkehrsschild
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Abb. 54 Übersicht: Bau von Radwegen

Bau von Radwegen

PräGx „A“ bei Maßnahmennummern

Straßenbegleitende und eigenständige gemeinsame 
Geh- und Radwege sind insbesondere außerhalb ge-
schlossener Ortscha�en eine sehr gute Führungsvarian-
te für den Radverkehr. Eine hohe Verkehrsstärke des Kfz-
Verkehrs erfordert bei den überörtlichen Verbindungen 
diese separate Führung des nicht motorisierten Ver-
kehrs. Das ist in Bennewitz vor allem an den Bundesstra-
ßen der Fall. 

Die Radwege sollen als Zweirichtungsradwege ausge-
führt werden. Gemäß den Richtlinien sind die Wege mit 
Asphaltdeckschicht zu errichten. Einmündungen und 
Querungen benö�gen ggf. zusätzliche bauliche Unter-
stützung. Am Beginn und am Ende der Anlagen sowie an 

Knoten muss eine sichere For�ührung gewährleistet 
werden, z. B. durch Querungsanlagen.

Der Bau eigenständiger gemeinsamer Geh- und Radwe-
ge abseits des MIV schließt zentrale Lücken im Radver-
kehrsnetz. Durch den Lückenschluss kann vorhandene 
Wegeinfrastruktur eDek�v genutzt und in das Radver-
kehrsnetz integriert werden, wie z. B. zwischen Zei�tz 
und Brandis

Für die eigenständigen gemeinsamen Geh- und Radwe-
ge gelten im Wesentlichen die gleichen Anforderungen 
wie an die straßenbegleitenden Geh- und Radwege: Eine 
Ausführung als Zweirichtungsradwege soll mit Asphalt-
deckschicht umgesetzt werden. Empfohlen wird die 
durchgängige Einbe�ung der Wege in ausreichend brei-
te Grünstreifen. 

Legende

Neubau eigenständiger Radweg Neubau straßenbegleitender Radweg, zwei Fahrtrichtungen
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Als Alterna�ve zum Bau von Radwegen kann, wo sich 
dies als sinnvoll erweist, auch der Bau von straßenbe-
gleitenden Wirtscha�swegen erwogen werden. Dies 
könnte insbesondere außerhalb geschlossener Orts-
cha�en der Fall sein. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
diese Wege nicht für die öDentliche Nutzung für den Kfz-
Verkehr freizugeben sind und dass die Anforderungen an 
OberIächenqualität und Anschluss ans Radverkehrsnetz 
gleichermaßen beachtet werden.

Beim Bau zusätzlicher Radwege werden für zwei Ab-
schni�e im Gemeindegebiet unterschiedliche Varianten 
vorgeschlagen: entlang der B 107 sowie entlang der B 6. 
Dabei handelt es sich um mögliche Routenführungen, 
die noch einer weiteren Abs�mmung bedürfen. In bei-
den Fällen liegt die Baulas�rägerscha� beim LASuV. Bei-
de Führungsvarianten erscheinen grundsätzlich sinnvoll 
und sollten im weiteren Planungsprozess ver�e� geprü� 
werden. Im Bereich der B 107 handelt es sich um eine 
Führung entlang der Bundesstraße mit straßenbeglei-
tendem Radweg (Maßnahmen A-02 und A-03) oder der 
alterna�ven Führung abseits der Bundesstraße (Maß-
nahmen A-12 und A-13). Letztere Führung erscheint be-
sonders a�rak�v, da hier bereits teilweise Wirtscha�s-
wege vorhanden sind. Umfangreicher Grunderwerb 
durch den Straßenbaulas�räger ist für beide Varianten 
gleichermaßen erforderlich. Auch eine Kombina�on der 
Varianten sollte erwogen werden. 

Nördlich von Altenbach wird neben der Führungsop�on 
entlang der Bundesstraße durch die Maßnahmen A-06 
und A-07 noch die alterna�ve Führung über die Maß-
nahmen A-11 und B-13 vorgeschlagen. Hierfür wäre ein 
Weg parallel zur Bahnstreck zwischen der Hauptstraße 
und dem privaten Wirtscha�sweg weiter westlich zu 
bauen (Maßnahme A-11) und der Wirtscha�sweg auszu-
bauen (Maßnahme B-13). Bei dieser Variante handelt es 
sich um eine gute Möglichkeit, Altenbach anzubinden, 
dabei keinen nennenswerten Umweg zwischen Ma-
chern und Deuben zu erzeugen und teilweise auf vor-
handene Wege zurückzugreifen. Auch hier wäre Grun-
derwerb in größerem Umfang für beide Führungsvarian-
ten unvermeidlich.

Maßnahme A-08

Die Maßnahme A-08 bildet den zentralen Lückenschluss 
zwischen Zei�tz und Brandis auf Bennewitzer Gemein-
degebiet. Entlang der ehemaligen Kläranlage ist ein ge-
meinsamer Geh- und Radweg zu bauen, um weiter süd-
lich an die Adlerallee anschließen zu können. Diese Maß-
nahme ist ausschließlich in Kombina�on mit den Maß-
nahme X-04 und X-05 umzusetzen. Hierfür wurden be-
reits mehrere Gespräche mit der Verwaltung der Stadt 
Brandis geführt und sich auf diesen Routenverlauf geei-
nigt. Weitere Abs�mmung im Rahmen der Umsetzung 
der Maßnahmen ist hier erforderlich. Abb. 55 Verortung Maßnahme A-08

Abb. 56 Verortung Maßnahme A-09

Abb. 57 Skizze Übergang Radweg-Mischverkehr (Quelle: ERA, Bild 81, S.  
  74)

Maßnahme A-09

Diese Maßnahme bezweckt einen möglichst schnellen, 
sicheren und bequemen Übergang zwischen dem ge-
meinsamen Geh- und Radweg und der Leipziger Straße. 
Anstelle eines Umweges über den Eschenring soll es ei-
nen direkten Übergang zur Leipziger Straße geben. Der 
Übergang zur Straße ist entsprechend der Zeichnung in 
den ERA (siehe Abbildung 57) durch eine Rampe und mit 
einer Querungshilfe (Maßnahme J-02) zu gestalten.
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Abb. 58 Verortung Maßnahme A-10

Abb. 59 Verortung Maßnahme A-14

Maßnahme A-10

Zwischen dem östlichsten Abschni� der Leipziger Straße 
und der Straße An der Mulde ist ein Lückenschluss von 
ca. 20 m zu realisieren. Die Spuren in der GrünIäche be-
legen schon jetzt eine hohe Nutzung dieser Verbindung 
durch den Fuß- und Radverkehr. Ferner handelt es sich 
dabei um eine Hauptverbindung dieses Konzeptes. Es ist 
u. a. die direkte Verbindung zwischen Wurzen und dem 
größten Bennewitzer Einzelhandelsstandort sowie dem 
Sportplatz. 

Maßnahme A-14

Die direkte Anbindung von Grubnitz an Bennewitz erfor-
dert die Reak�vierung des durchgängigen Mühlenwegs. 
Hierfür ist insbesondere die Querung der B 6 erforder-
lich (Maßnahme J-03). Um zu der vorgeschlagenen Un-
terführung zu gelangen, ist ein Radweg zu ergänzen, da 
der Mühlenweg nicht mehr bis ganz zur B 6 reicht.
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Sanierung von Fahrbahnbelägen

PräGx „B“ bei Maßnahmennummern

An einigen Abschni�en bietet sich eine Belagssanierung 
zur QualiGzierung für den Radverkehr an. Dies kann 
Wege betreDen, die kaum oder gar nicht vom Kra�ver-
kehr genutzt werden, aber auch Straßen im Haupt- oder 
Nebennetz mit abgenutzten Decken. Eine hochwer�ge 
AsphaltoberIäche sichert zügiges, komfortables Voran-
kommen bei allen Wi�erungsverhältnissen. In Ab-
wägung der Faktoren Fußgängerau�ommen und Flä-
chenversiegelung muss jedoch eine Asphaltdecke nicht 
zwingend die Vorzugslösung sein. Der Aufwand kann 
von Ausbesserungen bis hin zu umfassenden Erneue-
rungen reichen. 

Umgestaltung von Straßenräumen 

PräGx „C“ bei Maßnahmennummern

Diese Maßnahmenkategorie beinhaltet nur eine Maß-
nahme (C-01). Dabei handelt es sich um eine langfris�ge 
Maßnahme im Zentrum von Bennewitz. Ziel ist die Um-
gestaltung des Straßenraums der Leipziger Straße im Be-
reich zwischen der Bahnhofstraße und der B 107. Hier 
soll ein für alle Verkehrsteilnehmenden gleichberech�gt 
nutzbarer Straßenraum entstehen, an dem gleicherma-
ßen den Funk�onen des Verkehrs und des Aufenthaltes 
ein Angebot gemacht wird. Vor Geschä�en und gastro-
nomischem Angebot sowie im Bereich des Jugendhau-
ses Werner Moser sollen Sitzgelegenheiten zum Verwei-
len einladen und Bäume und Staudenbeete sollen 
Scha�en spenden und für gute Lu� sorgen. Eine wich�-
ge Funk�on des Straßenraumes ist zudem das Aufneh-
men von abgestellten Fahrzeugen von Menschen, die 
hierherfahren. Dabei geht es vor allem um Fahrradbügel 
zum Abstellen von Fahrrädern und spezielle Radabstell-
anlagen für Lastenräder, aber es sollten auch ausrei-
chend Flächen für das Abstellen von Kfz von Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen vorgesehen werden. Da-
für soll ein verkehrsberuhigter Geschä�sbereich mit 
Tempo 20 Zone eingerichtet werden. 

Ein mit dem „polis Award 2025“ ausgezeichnetes Refe-
renzbeispiel stellt hier die Truderinger Straße in Mün-
chen dar.

Abb. 60 Übersicht: Sanierung von Fahrbahnbelägen

Abb. 61 Referenzbild: Truderinger Straße, München (Quelle: h�ps://mu-
enchenunterwegs.de/news/umbau-der-truderinger-strasse-mit-polis-award-
ausgezeichnet)

Abb. 62 Verortung Maßnahme C-01
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Ö2nung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für 
den Radverkehr

PräGx „D“ bei Maßnahmennummern

Die ÖDnung von Einbahnstraßen ist kostengüns�g und in 
der Regel problemlos umsetzbar. Zusätzliche Fahr-
bahnmarkierungen können zu einer besseren Erkenn-
barkeit führen, sind aber nicht zwingend notwendig. Le-
diglich am Anfang, am Ende und an Einmündungen ist 
die vorhandene Beschilderung mit Zusatzzeichen zur 
Freigabe zu erweitern. Mit der überarbeiteten VwV-
StVO aus dem Jahr 2020 ist die ÖDnung von Einbahn-
straßen für den Radverkehr zu einer Soll-Bes�mmung 
geworden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Höchstgeschwindigkeit von max. 30 km/h 
• ausreichend Begegnungsbreite von 3,0 m (3,5 m bei 

stärkerem LKW- und Linienbusverkehr) 
• diese Maße können an Engstellen unterschri�en wer-

den 
• Übersichtlicher Streckenverlauf 

Im Falle nicht gegebener Voraussetzungen zur Einbahn-
straßenöDnung sollten zusätzliche Maßnahmen wie die 
Reduk�on der zulässigen Geschwindigkeit oder Umorga-
nisa�on des ruhenden Verkehrs geprü� werden. 

ÖDnungen von Einbahnstraßen für den Radverkehr in 
Gegenrichtung sollten mit entsprechenden öDentlichen 
Infokampagnen begleitet werden.

Unabhängig davon sollte das Erfordernis von Einbahn-
straßen grundsätzlich geprü� werden.

Abb. 63 Verortung Maßnahme D-01

Abb. 64 Verortung Maßnahme D-02 und D-03

Abb. 65 Verortung Maßnahme D-04 und D-05
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Fahrradstraßen 

PräGx „E“ bei Maßnahmennummern 

Eine gut gestaltete Fahrradstraße bietet entscheidende 
Bedingungen, um Menschen zum Radfahren zu mo�vie-
ren: ein erhöhtes Sicherheitsgefühl, schnelles Voran-
kommen durch Vorrang an Einmündungen sowie die 
Möglichkeit, nebeneinander zu fahren. Autos dürfen 
Fahrradstraßen nur dann befahren, wenn dies durch ein 
entsprechendes Zusatzzeichen explizit zugelassen wird. 
Zum anderen haben Radfahrende Priorität: Nebenein-
anderfahren ist auch dann erlaubt, wenn ein schnelleres 
Fahrzeug hinter ihnen ist. Die Freigabe sollte sich daher 
auf Anlieger (Maßnahme E-01) bzw. land- und forstwirt-
scha�lichen Verkehr (Maßnahme E-02) beschränken 
und gebietsfremder Kfz-Verkehr sollte wirksam heraus-
gehalten werden. Dies kann durch einen sogenannten 
modalen Filter umgesetzt werden, wie es bereits aktuell 
südlich der Bahnunterführung im Bereich der Zufahrts-
straße zum Kleingartenverein Hahnenwiese der Fall ist. 
Bei der Realisierung liefert der Planungslei�aden zur 
Einrichtung von Fahrradstraßen des sächsischen Staats-
ministeriums für Wirtscha�, Arbeit und Verkehr hilfrei-
che Detailhinweise. 

Abb. 66 Übersicht: Fahrradstraßen

Abb. 67 Beschilderung Fahrradstraßen
  (Quelle: h�ps://www.stvo2go.de/fahrradstrasse-einrichten/?srsl�d=Afm
  BOooTPnzrbrFdonBQOgZdQfOiX_K-ZAx9l1M_S0pIkB1zDWqGtjWG#anlie
  ger-frei)

Abb. 68 Modaler Filter im Bestand zwischen Bennewitz und Schmölen
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Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

PräGx „F“ bei Maßnahmennummern 

Das vorhandene Straßennetz wurde entsprechend der 
Erschließungsfunk�on in zwei Kategorien unterteilt. 
Hauptverkehrsstraßen bilden das Hauptnetz mit einer 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Außer-
halb bebauter Gebiete sind auch höhere Geschwindig-
keiten möglich. Diese Strecken sind entsprechend der 
ERA grundsätzlich mit Radverkehrsanlagen auszusta�en, 
wenn eine Bedeutung für den Radverkehr nachgewiesen 
werden kann oder keine alterna�ven Wegeführungen 
bestehen.

Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen gilt aus Radver-
kehrssicht als Sonderlösung, sofern keine anderen Maß-
nahmen zum Schutz des Radverkehrs möglich sind. Zur 
Steigerung des SicherheitsempGndens der Radfahren-
den sollte das Einhalten der Geschwindigkeitsbegren-
zung möglichst durch die Straßenraumgestaltung unter-
stützt werden. Tempo 30 trägt nicht nur zu der Sicher-
heit auf dem Rad bei, sondern betri� alle Verkehrsteil-
nehmenden. Weiterhin werden Lärm und SchadstoDe 
minimiert.

Die verbleibenden Strecken werden dem Nebennetz zu-
geordnet, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h. Tempo-30-Zonen sollten sukzessive auf das ge-
samte Nebennetz erweitert werden. Auch in Orts-
cha�en kann Tempo 30 als Zone realisiert werden.

Im Zuge von Tempo-30-Zonen kann die Einhaltung der 
neuen Geschwindigkeitsbeschränkung auch baulich un-
terstützt werden, z. B. durch Fahrbahnverengungen, 
Verschwenkungen oder Straßenbäume. Gelungene Bei-
spiele hierfür Gnden sich in der Straße An der Teeplanta-
ge. Gehwegnasen mit Baumtoren werden häuGg im 
Übergang zwischen Zonenbegrenzung und Hauptstra-
ßen eingesetzt und verdeutlichen den neuen Charakter 
der Straße. Die verbreiterten Seitenbereiche können für 
Fahrradabstellanlagen genutzt werden.

Zur Beruhigung von Nebenstraßen durch die Vermei-
dung von Durchgangsverkehr können auch hier Modal-
Glter dienen. Auf diese Weise können mit einfachen 
Mi�eln die Aufenthaltsqualität und die Sicherheit er-
höht werden. Auch sollen Tafeln zur Einhaltung der be-
reits bestehenden Tempolimits installiert werden.

Bei anbaufreien Straßen, auf denen Tempo 100 gilt, bie-
ten querende Radwege Anlass für ein streckenweises 
Tempolimit (70 km/h).

Falls kein ausreichender Platz für markierte Radver-
kehrsanlagen ist, werden im Zusammenhang mit Tempo 
30 Piktogrammke�en empfohlen (siehe Abschni� „Pik-
togrammke�en“).

Abb. 69 Übersicht: Änderung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten

Abb. 70 Verortung Maßnahme F-32

Bei anbaufreien Straßen außerhalb geschlossener Orts-
cha�en kann, wenn die Verkehrsbelastung durch Kfz ge-
ring ist, auch eine Temporeduzierung zur Steigerung der 
Sicherheit beitragen.

Maßnahme F-32

Die Zufahrt zum Einzelhandelsgebiet An der Mulde ist 
derzeit eine Tempo-30-Zone. Diese sollte dahingehend 
verkleinert werden, dass sie erst auf dem Abschni� in 

Legende

Tempo 20-Zone - Verkehrsberuhigter Geschä�sbereich
Tempo 30-Zone
Tempo 30-Strecke
Fahrradstraße (Tempo 30)

Tempo 50 Strecke
Tempo 70 Strecke
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Richtung Sportplatz nach der Abbiegung in Richtung Ein-
zelhandelsgebiet beginnt. Auf der Strecke in Richtung 
Einzelhandelsgebiet soll eine Tempo-30-Strecke einge-
richtet werde, da nur so das Anordnen und Markieren 
eines Radfahrstreifens/Schutzstreifens (Maßnahmen G-
04 und G-05) zulässig ist.

Markierung Radfahrstreifen und Schutzstreifen

PräGx „G“ bei Maßnahmennummern 

Radfahrstreifen dienen der sicheren und komfortablen 
Führung von Radfahrenden auf der Fahrbahn. Sie sind 
durch einen Breitstrich und manchmal zusätzlich durch 
farbige Flächen klar von der Kfz-Fahrbahn abgegrenzt. 
Die gegensei�ge Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmen-
den ist in dieser Führungsform besonders gut gegeben. 
Das Mindestmaß für einen Radfahrstreifen beträgt 1,85 
m. 

Schutzstreifen bilden eine Kompromisslösung bei engen 
Fahrbahnquerschni�en, da diese bei Bedarf von Kfz be-
fahren werden können. Der Schutzstreifen sollte min-
destens 1,50 m, die verbleibende Kernfahrbahn für Kfz 
mindestens 4,50 m breit sein. Auf diese Maße ist unbe-
dingt zu achten, um zu enges Überholen zu vermeiden. 
Auch ist der Sicherheitsraum zu Längsparkständen un-
bedingt einzuhalten.

An mehreren Stellen ist die Fahrbahnbreite so gering, 
dass ein beidsei�ger Schutzstreifen ausgeschlossen wer-
den kann. An diesen Stellen ist ein einsei�ger Schutz-
streifen mit einer Piktogrammke�e in der Gegenrich-
tung (siehe hierzu den folgenden Abschni�) eine denk-
bare Op�on. 

Abb. 71 Verortung Maßnahmen G-01; G-04; G-05

Abb. 72 Verortung Maßnahmen G-02; G-03; G-06

Abb. 73 Verortung Maßnahmen G-07

Abb. 74 Verortung Maßnahmen G-08 und G-09
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Markierung Piktogrammke�e

PräGx „H“ bei Maßnahmennummern 

Piktogrammke�en auf der Fahrbahn eignen sich auf in-
nerörtlichen Straßen, die keinen Platz für markierte Rad-
verkehrsanlagen bieten, aber auch für außerörtliche 
Straßen, für die aufgrund von Kosten, Aufwand und rela-
�v geringer Verkehrsbelastung ein separater Radweg 
weniger realis�sch ist. Ein Forschungsbericht der Univer-
sitäten Wuppertal und Dresden bestä�gt die Erhöhung 
des subjek�ven SicherheitsempGndens von Radfahren-
den, größere Abstände beim Überholen durch Kfz und 
reduzierte Geschwindigkeiten.

Empfohlen wird eine Kombina�on mit der Anordnung 
von Temporeduk�onen und bei beengten Verhältnissen 
eine Ergänzung von Ausweichstellen (insbesondere bei 
Maßnahme H-03). In Sachsen sind die Fahrradpikto-
gramme/-ke�en durch die Verkehrsbehörden noch nicht 
eingeführt. Nach der StVO ist es möglich, eine temporä-
re Einführung als Verkehrsversuch bzw. Erprobungsmaß-
nahme vorzunehmen (Experimen�erklausel § 45 Ab1 Nr. 
6 StVO).

Grunderwerb oder Vertrag

PräGx „I“ bei Maßnahmennummern 

Bei der Umsetzung vieler Maßnahmen, wie z. B. beim 
Bau von Radwegen, ist Grunderwerb durch den Straßen-
baulas�räger erforderlich. Im Rahmen dieses Konzeptes 
wird davon ausgegangen, dass dieser notwendige Grun-
derwerb Teil der jeweiligen Maßnahme ist. In diese 
Maßnahmenkategorie fällt dagegen eine Stelle, bei der 
keine weitere Maßnahme notwendig ist, Maßnahme I-
01. Es handelt sich dabei um einen Abschni� der Haupt-
verbindung in Richtung Trebsen im Süden von Rothers-
dorf. Hier führt der Weg über ein privates Grundstück. 
Damit diese Wegeverbindung langfris�g gesichert wer-
den kann, ist hier entweder das Schließen eines Vertra-
ges notwendig oder ein entsprechender Grunderwerb. 
Im Falle eines Vertrages sind insbesondere Fragen der 
VerkehrssicherungspIicht zu klären.

Abb. 75 Übersicht: Markierung Piktogrammke�e

Abb. 76 Verortung Maßnahme I-01
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Maßnahmen außerhalb von Bennewitz

PräGx „X“ bei Maßnahmennummern 

Die Verbindung zwischen Bennewitz und den umliegen-
den Kommunen muss über die Gemeindegrenzen hin-
weg betrachtet werden, da eine durchgängige Verbin-
dung an keiner Stelle Netzlücken aufweisen soll. Aus die-
sem Grund tä�gt dieses Konzept auch Aussagen über 
Ausbaubedarfe in benachbarten Kommunen. Diese stel-
len in der Regel die Fortsetzung von Maßnahmen dar, 
die auf Bennewitzer Gemeindegebiet eingeplant sind. 
Dies tri� für die Maßnahmen X-01, X-02, X-03, X-06 und 
X-08 zu. Hier sind Abs�mmungen mit den benachbarten 
Kommunen erforderlich.

Die Maßnahme X-07 beGndet sich auf Trebsener Stadt-
gebiet. Hier weist die wassergebundene Deckschicht ei-
nige Mängel auf, die für eine op�mierte Radverkehrs-
qualität zu beheben sind. Für die Radverkehrsverbin-
dung zwischen Trebsen und Zei�tz ist neben der Verbes-
serung der OberIächenqualität auf dem Pla�enweg 
(Maßnahme X-04) vor allem die Herstellung der Durch-
querbarkeit des ehemaligen Fliegerhorstes anzustreben 
(Maßnahme X-05). Im Wesentlichen ist dafür ein ge-
meinsamer Geh- und Radweg in diesem Bereich öDent-
lich zu widmen und die Deckschicht zu sanieren. An we-
nigen Stellen beinhaltet diese Maßnahme auch den 
Neubau kurzer Abschni�e als Lückenschluss. Diese Maß-
nahmen sind in ersten Zügen mit der Brandiser Gemein-
deverwaltung abges�mmt worden. Weitere Abs�m-
mungen sind hier erforderlich. 

Abb. 77 Übersicht: Maßnahmen außerhalb von Bennewitz Abb. 78 Skizze Maßnahme J-12 (Kartengrundlage: Geoportal Sachsenatlas)

Querungen

PräGx „J“ bei Maßnahmennummern 

Insbesondere an größeren Hauptverkehrsstraßen sollen 
Querungsanlagen kurz- bis mi�elfris�g das sichere Que-
ren für Radfahrende, aber auch für Zufußgehende er-
möglichen. Dies ist an Stellen notwendig, an denen Rad-
wege beginnen oder enden, an Kreuzungen von eigen-
ständigen Geh- und Radwegen mit Straßen, bei ÖPNV-
Haltestellen oder wich�gen Zielorten. 

In Bennewitz sind Querungen vor allem entlang der Bun-
desstraßen notwendig. Entweder weil ein vorhandener 
oder zukün�ig zu errichtender Radweg beginnt/endet 
oder, weil das Radverkehrsnetz eine Hauptverkehrsstra-
ße kreuzt. 

Eine der jeweiligen Situa�on angemessene Art der Que-
rungsanlage sollte aus vielfäl�gen Möglichkeiten ausge-
wählt werden. Ebenerdige Querungsanlagen können 
auch kostengüns�g mit provisorischen Mi�eln als Ver-
such errichtet werden. An einigen Stellen sind aufwendi-
gere Maßnahmen empfehlenswert. Dies ist beispiels-
weise bei Maßnahme J-03 der Fall. Um eine sichere Que-
rung zu ermöglichen, kann hier eine Unterführung zum 
Einsatz kommen.  
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Abb. 79 Übersicht: Querungsanlagen

Abb. 80 Skizze Maßnahmen J-05 und J-06 (Kartengrundlage: mapy.com)
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Abb. 81 Übersicht: Knotenpunktumgestaltung

de Bereiche markiert werden. An signalisierten Knoten-
punkten sind gesonderte Lichtzeichen für den Radver-
kehr empfehlenswert. Durch einen früheren Beginn der 
Grünphase für den Radverkehr können beispielsweise 
Unfälle vermieden werden, die besonders häuGg beim 
Abbiegen von Kfz au�reten. 

Ausgewählte bestehende Knotenpunkte sollten im Inter-
esse der Sicherheit radverkehrsfreundlich und ggf. auch 
für alle anderen Verkehrsteilnehmenden logisch und si-
cher umgestaltet werden. 

Kreisverkehrslösungen können aus mehreren Gründen 
vorteilha� sein und werden als eine zu prüfende Varian-
te bei Knotenpunktumgestaltungen immer empfohlen. 
An den Knoteneinfahrten werden keine weitere Kfz-Spu-
ren benö�gt, deren Raum dann für andere Verkehrsar-
ten und Nutzungsmöglichkeiten frei wird. Insgesamt hat 
ein Kreisverkehr weit weniger KonIiktpunkte als ein 
Kreuzungsknoten.

Knotenpunktumgestaltung

PräGx „K“ bei Maßnahmennummern

Knotenpunkte sind häuGg Unfallorte oder Gefahrenstel-
len. Das liegt daran, dass hier Fahrzeuge aus verschiede-
nen Richtungen aufeinander treDen können, 
Radverkehrsanlagen o� zugunsten von Spuraufwei-
tungen für abbiegende Kfz enden, oder die Gestaltung 
insgesamt unübersichtlich ist. Auch in Bennewitz Gnden 
sich Knoten mit aus Radverkehrssicht subop�malen 
Bedingungen. 

Die Entwurfslösung muss je nach Knoten an die lokalen 
Gegebenheiten angepasst werden. Grundsätzlich gilt je-
doch: Konsequent gestaltete Zu- und Abfahrten mit 
deutlichen Markierungen sowie Markierungen durch 
Furten im Knotenpunkt selbst sollen als Grundlage für si-
chere Querungen (auch und insbesondere bei allen neu 
geplanten Knotenpunkten) integriert werden. Auch für 
den linksabbiegenden Radverkehr können entsprechen-
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Angehobener Bord

Maßnahme K-01

Der zentrale Verkehrsknoten in Deuben s�cht in vielerlei 
Hinsicht nega�v hervor (siehe Kapitel 3.10). Gleichzei�g 
ist die Bedeutung des Knotens für den lokalen und kom-
munenübergreifenden Radverkehr von zentraler Bedeu-
tung. Eine Op�mierung wird hier demzufolge dringend 
empfohlen. Erste Abs�mmungen mit dem LASuV dazu 
ergaben, dass eine Anpassung mit geringem Aufwand 
abgestrebt werden sollte. Mindestens die Signalisierung 
an allen Knotenarmen und die Markierung von Furten 
für den Fuß- und Radverkehr sollte umgesetzt werden.

Maßnahme K-02

Der Knoten B 107/ Ernst-Thälmann-Straße/An der Mul-
de hat neben der Bedeutung für den Radverkehr zwi-
schen Bennewitz und Wurzen sowie für den Einkaufsver-
kehr vor allem für den Schulverkehr eine große Bedeu-
tung. Es sollten eine Signalisierung und Markierung von 
Furten eingerichtet werden. Die Signalisierung sollte im 
Sinne eines guten VerkehrsIusses mit dem weiter nörd-
lich gelegenen signalisierten Knoten abges�mmt wer-
den. 

Maßnahme K-03

Die Verhältnisse am Knoten vor der Bennewitzer Grund-
schule sollten umfangreich op�miert werden. Geringere 
gefahrene Geschwindigkeiten sollten durch die Knoten-
punktgestaltung gefördert werden, die Übersichtlichkeit 
sollte gesteigert werden und die VerkehrsIächen sollten 
der hohen Nachfrage des Fuß- und Radverkehrs ange-
passt werden. Auch der Einbau von modalen Filtern soll-
te in diesem Knoten erwogen werden. Die Einfahrt in die 
Fahrradstraße sollte gestalterisch aufgenommen wer-
den.

Abb. 82 Skizze Maßnahme K-01 (Kartengrundlage: mapy.com)

Abb. 83 Skizze Maßnahme K-02 (Kartengrundlage: mapy.com)

Abb. 84 Skizze Maßnahme K-03 (Kartengrundlage: Geoportal Sachsenatlas)Abb. 85 Beispielha�e Visualisierung Maßnahme K-03
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Maßnahme K-04

Der deGzitäre Knoten in Altenbach bei der Kreuzung der 
Pausitzer Straße und der Hauptstraße (siehe Kapitel 
3.10) kann mit einfachen gestalterischen Mi�eln op�-
miert werden. Es soll vor allem das „Schneiden“ des 
Knotenmi�elpunktes beim Kfz-Abbiegen verhindert 
werden. Dies kann durch Markierungen, aber auch 
durch die Einbringung einer kleinen Verkehrsinsel er-
möglicht werden. 

Maßnahme K-05

Bei dieser Maßnahme wird kein akutes DeGzit ent-
schär�. Vielmehr handelt es sich um eine Op�mierung 
der Durchgängigkeit der Hauptverbindung des Radver-
kehrs zwischen Altenbach und Schmölen bzw. Altenbach 
und Trebsen. Dafür soll eine abknickende Vorfahrt von 
Norden nach Osten eingerichtet werden. Diese ist zu be-
schildern und zusätzlich gestalterisch durch Markierun-
gen und Bordverläufe hervorzuheben.

Fahrradparken

PräGx „L“ bei Maßnahmennummern

Ergänzend zu den allgemeinen Vorgaben zu Thema Ra-
dabstellanlagen im öDentlichen und privaten Raum (sie-
he Kapitel 5.2) werden konkrete Standorte vorgeschla-
gen, an denen die Ergänzung des vorhandenen Angebo-
tes oder die SchaDung eines neuen Angebotes anzustre-
ben ist. An den S-Bahn-Haltestellen wird das Aufstellen 
sogenannter Fahrradboxen als zweckmäßig erachtet, da 
diese einen guten Diebstahl- und Vandalismusschutz 
aufweisen, was für den Pendelverkehr von Vorteil ist.

Barrierefreier Ausbau S-Bahnhaltepunkt

PräGx „M“ bei Maßnahmennummern

Wer sich mit Rädern durch den öDentlichen Raum be-
wegt, nimmt jegliche Stufe als Barriere wahr. Dies gilt für 
Fahrräder aber vor allem auch für Menschen mit Kinder-
wägen, Rollatoren oder Rollstühlen. Der S-Bahn-Halte-
punkt Bennewitz hat in dieser Hinsicht leider eine sehr 
starke Barrierewirkung. Diese gilt es abzubauen, indem 
Rampen oder Aufzüge das Erreichen der Bahnsteige 
ohne die Notwendigkeit des Überwindens von Stufen er-
möglichen. Ergänzend sind auch Borde bei den Zugän-
gen zu dieser barrierefreien Infrastruktur abzusenken. 

Abb. 86 Übersicht: Fahrradparken

Abb. 87 Verortung Maßnahme M-01
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Verkehrsberuhigende Maßnahme

PräGx „N“ bei Maßnahmennummern

Eine Gestaltung, die das Einhalten zulässiger Höchstge-
schwindigkeiten fördert, ist generell ein wich�ger As-
pekt in der Straßenraumgestaltung. An der B 6 im Be-
reich zwischen Bennewitz und Deuben wurde eine be-
sondere Notwendigkeit für das Ergänzen einer solchen 
Gestaltung iden�Gziert. Kurz hinter dem Ortseingangs-
schild beGndet sich eine Querungsanlage für den Fuß- 
und Radverkehr. Die dort gefahrenen Geschwindigkeiten 
liegen Beobachtungen zufolge regelmäßig über 50 km/h 
und mindern dadurch die Sicherheit dieser Querungs-
möglichkeit und auch das subjek�ve SicherheitsempGn-
den. Mehrere Maßnahmen können zu Verbesserung die-
ser Situa�on beitragen, z. B. das Verlegen des Ortsein-
gangsschildes in Richtung Osten und das Einbringen ei-
ner Verschwenkung oder ähnlichem. Diese könnte auch 
durch die PIanzung von Straßenbäumen gestalterisch zu 
einer Aufwertung beitragen. Als Referenz kann die 
Hauptstraße in Zei�tz dienen, in deren Straßenmi�e alte 
Baumbestände vorhanden sind. 

Installa�on Verkehrsschild

PräGx „O“ bei Maßnahmennummern

An mehreren Stellen in Bennewitz wurden inkonsistente 
Beschilderungen iden�Gziert. An diesen Stellen ist eine 
Berich�gung bzw. Ergänzung anzustreben. Dies gilt für 
die Maßnahmen O-03, O-04, O-05 und O-07. Bei den 
Maßnahmen O-01, O-02 und O-06 handelt es sich um 
wünschenswerte Ergänzungen, die eine gute Durchgän-
gigkeit und gesteigerte Sicherheit für den Radverkehr 
bezwecken. Details sind der Maßnahmentabelle zu ent-
nehmen.

Abb. 88 Verortung Maßnahme N-01 Abb. 89 Übersicht Installa�on Verkehrsschild
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6. Umsetzungsstrategie

6.1 Maßnahmenpriorisierung 
Da nicht alle Maßnahmen sofort umgesetzt werden kön-
nen, müssen prioritäre Straßen bzw. Abschni�e erwo-
gen werden. Maßnahmenprioritäten ergeben sich aus 
der Relevanz von Straßenabschni�en im Radverkehrs-
netz und vor allem aus Verkehrssicherheitsaspekten. Die 
oberste Priorität ist die Besei�gung von Gefahrenstellen. 
Ein weiterer Aspekt bei der Priorisierung ist die Herstel-
lung durchgängiger zusammenhängender Verbindungen 
über längere Distanzen und Lückenschlüsse. Dadurch er-
gibt sich die Einteilung der Prioritäten wie folgt: 

Priorität 1: Höchste Priorität – Entschärfung akuter Ge-
fahrensitua�on für den Radverkehr

Priorität 2: Hohe Priorität – Schließen einer relevanten 
Netzlücke oder großer Zugewinn an Komfort auf einer 
besonders relevanten Rela�on

Priorität 3: Mi�lere Priorität – Zugewinn an Komfort auf 
einer relevanten Rela�on

Für die Maßnahmen der 1. Priorität sind vorrangig die 
notwendigen Planungsmi�el bereitzustellen, die Pla-
nungen zeitlich einzuordnen und erste Maßnahmen um-
zusetzen. 

Straßen sind abschni�sweise zu betrachten. Da die 
Umsetzungshorizonte von weiteren Faktoren, insbeson-
dere der Finanzierung, abhängen, stellt die Priorisierung 
nicht zwingend die zeitliche Reihenfolge der Umsetzung 
dar. Einzelheiten zu den Maßnahmen – wie die Umset-
zungshorizonte – sind der Maßnahmentabelle (Anlage) 
zu entnehmen.

Maßnahmen, die einem geringen Gnanziellen und orga-
nisatorischen Planungsaufwand unterliegen und deren 
Umsetzung ebenfalls zeitnah und güns�g erfolgen kann, 
werden als Sofortmaßnahmen hervorgehoben (siehe 
dazu die Maßnahmentabelle). Dazu zählen das ÖDnen 
von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrich-
tung, die Anordnung geringerer zulässiger Höchstge-
schwindigkeiten und die Markierung von Radfahrstrei-
fen/Schutzstreifen und Piktogrammke�en.

6.2 Kosten und Finanzierung

Grobkostenschätzung 

In der folgenden Tabelle sind die Gesamtzahlen und ge-
schätzten Kosten der vorgeschlagenen Maßnahmen zu-
sammengefasst dargestellt. Bei Maßnahmen, die reine 
Radverkehrsmaßnahmen sind, wird zusätzlich nach Bau-
las�räger aufgeschlüsselt (lila markiert). Die Aufschlüs-
selung ist relevant, da es sich dabei um die Maßnahmen 
handelt, die im Haushalt der Gemeinde als Kosten für 
den Radverkehr einzuplanen sind. Die Kosten für andere 
Maßnahmen können auch anderen Rubriken zugeord-
net werden. Die Grobkostenschätzung betri� einen 
Zeitraum von zehn Jahren – die Laufzeit des Radver-
kehrskonzeptes. 

In der Kalkula�on sind alle Maßnahmen enthalten, die in 
der Maßnahmentabelle aufgeführt werden. Nicht ent-
halten sind allgemeine Maßnahmen, für die auf Grund 
der fehlenden Konkretheit und Quan�Gzierbarkeit keine 
konkreten Kosten kalkuliert werden können (siehe Kapi-
tel 5.2). Auch die Maßnahmen, die außerhalb des Ben-
newitzer Gemeindegebietes umzusetzen sind, werden 
im Rahmen dieser Grobkostenkalkula�on nicht erfasst. 
Op�onale Maßnahmen Iießen der Vollständigkeit hal-
ber in die Kalkula�on mit ein. In der realen Umsetzung 
reduzieren sich die Kosten um wenige Prozentpunkte, da 
auf einzelne op�onale Maßnahmen verzichtet werden 
kann.
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Übersicht Grobkosten

Maßnahmenart Gesamtlänge/
Anzahl

Grobkosten,
Anteil
Bennewitz

Grobkosten
Anteil Kreis

Grobkosten
Anteil Freistaat

Grobkosten
Summe

Bau Radweg 8.055 m 265.000 € 4.260.000 € 4.525.000 €
Belagssanierung 12.683 m 2.195.000 €
Umgestaltung
Straßenraum

356 m 1.200.000 €

Öffnung
Einbahnstraße

939 m 12.500 €

Anordnung
Fahrradstraße

1.805 m 30.000 €

Ä n d e r u n g
z u l ä s s i g e r
Höchstgeschwin
digkeit

26.497 m 102.500 €

Markierung
Radfahrstreifen/
Schutzstreifen

2.935 m 20.000 € 17.500 € 60.000 € 97.500 €

Markierung
Piktogramm-
keİ e

7.551 m 10.000 € 5.000 € 15.000 €

Grunderwerb 105 m k.A.
Bau
Querungsanlage

17 255.000 €

Knotenpunktum
gestaltung

5 365.000 €

InstallaĴ on
Fahrradbügel/
Fahrradboxen

16 20.000 € 5.000 € 15.000 € 40.000 €

Barrierefreier
Ausbau S-
Bahnhaltepunkt

1 1.200.000 €

Verkehrsberuhig
ende
Maßnahme

1 15.000 €

InstallaĴ on
Verkehrsschild

7 k.A.

Kosten gesamt 10.052.500 €
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Etwa die Häl�e der Kosten en�allen auf reine Radver-
kehrsmaßnahmen. Davon ist wiederum der größte Teil 
(92 %) durch den Freistaat Sachsen zu tragen, nur ca. 7 
% der Kosten für reine Radverkehrsmaßnahmen en�al-
len auf Maßnahmen in Baulas�rägerscha� der Gemein-
de. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Bennewitz ein 
Bedarf für reine Radverkehrsmaßnahmen von jährlich 
ca. 34.500 €. Dazu kommen Kosten für Maßnahmen, die 
nicht als reine Radverkehrsförderung zu verstehen sind. 

30.000 €

102.500 €

60.000 € 97.500 €

15.000 €

k.A.
255.000 €

365.000 €

15.000 € 40.000 €

1.200.000 €

15.000 €

k.A.

10.052.500 €

Gesamt 4.707.500 €

Freistaat
92%

Landkreis
1%

Gemeinde
7%

Kosten andere Maßnahmen

Gesamt 5.345.000 €

Grobkosten
Summe

4.525.000 €
2.195.000 €
1.200.000 €

12.500 €

30.000 €

102.500 €

97.500 €

15.000 €

k.A.
255.000 €

365.000 €

40.000 €

1.200.000 €

15.000 €

k.A.

10.052.500 €

Kostenverteilung reiner
Radverkehrsmaßnahmen

Gemeinde 345.000 €

Landkreis 27.500 €

Freistaat 4.335.000 €

Gesamt 4.707.500 €

Freistaat
92%

Landkreis
1%

Gemeinde
7%

Kosten andere Maßnahmen

Gesamt 5.345.000 €

Freistaat
92%

Kosten andere Maßnahmen

Gesamt 5.345.000 €
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Finanzierung

Der na�onale Radverkehrsplan 3.0 (2021) nennt als Ori-
en�erungswert für die Radverkehrsförderung ca. 30 
Euro pro Kopf und Jahr. Für Bennewitz mit ca. 5.100 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern würde dies rund 155.000 
€ pro Jahr bedeuten. Diese Summe wird nicht allein aus 
kommunalen Mi�eln aufgebracht, sondern verteilt sich 
auf verschiedene Handlungsträger. Der kommunale An-
teil sollte bei mindestens 5 € pro Einwohner und Jahr lie-
gen, was für Bennewitz einer Höhe von 25.500 € pro Jahr 
entspricht. 

Bei der Finanzierung der Kosten wird mit einer Förde-
rung gerechnet. Das heißt, die geschätzten 34.500 € für 
kommunale Radverkehrsmaßnahmen pro Jahr werden 
nicht allein vom kommunalen Haushalt Gnanziert, son-
dern von Förderprogrammen wie „Stadt und Land“ be-
zuschusst. Die Förderquoten schwanken; für die 
Kalkula�on wurde eine maximale Förderquote von 90 % 
angenommen. In diesem Szenario läge der Eigenanteil 
der Gemeinde für Radverkehrsmaßnahmen bei insge-
samt 3.450 €/Jahr. Hinzu kommt, dass durch die Inves-
��onen später konsump�ve Ausgaben gesenkt werden 
können (durch geringere Fahrbahnbelastungen und -ab-
nutzungen, vermiedene Umwel�olgekosten des verla-
gerten Kfz-Verkehrs, geringere Gesundheitskosten).

Bei einem jährlichen kommunalen Budget für den Rad-
verkehr in Höhe von 25.500 € muss also 3.450 € für reine 
Radverkehrsmaßnahmen eingeplant werden. Für ande-
re Maßnahmen wie Belagssanierungen, Reduzierungen 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder der Einbau 
von Querungshilfen aber auch ÖDentlichkeitsarbeit etc. 
stünden demzufolge ca. 22.000 € zur Verfügung.

Handlungsfeld A u s g a b e n 
pro Kopf/
Jahr (€)

Infrastruktur 
(Um- und Neubau)

15 - 25 

Infrastruktur (betriebliche Unter-
haltung)

2 - 4 

Abstellanlagen 2 - 3 

Nicht investive Maßnahmen 1 

Weitere Maßnahmen 2 - 4

Abb. 90 Förderbereiche des Radverkehrs (Quelle: Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur)
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Förderung

Für den Radverkehr gibt es zahlreiche Finanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten des Freistaats Sachsen, des 
Bundes, der EU und anderer Stellen, die möglichst gut 
auszuschöpfen sind. Es ist entscheidend, im kommuna-
len Haushalt ein Budget einzuplanen, welches als Eigen-
mi�el für die Akquise von Fördergeldern genutzt werden 
kann. Die Förderquoten betragen in der Regel zwischen 
70 und 90 Prozent, der kommunale Eigenanteil ist also 
minimal. 

Fördermöglichkeiten für die Umsetzung von Maßnah-
men sind vielfäl�g gegeben und neue Richtlinien werden 
laufend aufgelegt. Aktuelle Fördermöglichkeiten sind 
der FörderGbel auf der Website des „Mobilitätsforum 
Bund“ zu entnehmen: h�ps://www.mobilitaetsforum.
bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/FoerderGbel_For-
mular.html?isGuided=1&cl2Categories_Bundeslan-
d=sachsen. 

Der Bund hat mit dem Na�onalen Radverkehrsplan 
(NRVP) seinen Willen zur Radverkehrsförderung be-
krä�igt und ermöglicht insbesondere die Finanzierung 
von: 

• Fortbildungsmaßnahmen und Modellversuchen 
• den Bau von Radwegen an Bundesstraßen

Eine Übersicht zu den verschiedenen Fördermöglichkei-
ten für den Radverkehr in Sachsen ist der nachfolgenden 
Tabelle zu entnehmen.

Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben 
kommunaler Baulas�räger (RL KStB)

 • Förderung des Baus von Radverkehrsanlagen und 
Ingenieurbauwerken bis zu 85 Prozent

Sonderprogramm „Stadt und Land“ (S&L)
Förderung von Inves��onen im Rahmen des Klima-
schutzprogramms 2030 der Bundesregierung:

 • Neu-, Um- und Ausbau Iächendeckender, mög-
lichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze

 • eigenständige Radwege
 • Fahrradstraßen
 • Radwegebrücken oder -unterführungen
 • Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser
 • Lastenradverkehr

GRW-Infra

 • Förderung von touris�schen Radwegen bzw. Er-
schließung von Industrie- und Gewerbegebieten 
zwischen 70 und 90 Prozent

Bike+Ride-O2ensive (über Kommunalrichtlinie)

 • Förderung des Auf- und Ausbaus von Radabstell-
anlagen an Bahnhöfen zwischen 70 und 100 Pro-
zent

Programm „Lebendige Zentren“ des Bundesminis-
teriums des Innern, für Bau und Heimat

 • u.A. Förderung von „Maßnahmen zur Verbesse-
rung der städ�schen Mobilität einschließlich al-
terna�ver Mobilitätsformen“
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Verste�gungsstrategie

Das vorliegende Radverkehrskonzept ist den mit Ver-
kehrsplanung oder Radverkehr befassten Ämtern und 
Planungsbüros zur Kenntnis zu geben, um die rechtzei-
�ge Berücksich�gung zu erreichen.

Den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, die mit 
der Entwicklung des Radverkehrssystems in Bennewitz 
direkt oder indirekt befasst sind, soll durch Teilnahme an 
Schulungen, Konferenzen und Fortbildungen die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich mit den aktuellen Ent-
wicklungen und Anforderungen hinsichtlich Radver-
kehrsbelangen vertraut zu machen.

Für die erfolgreiche Umsetzung des Radverkehrskon-
zepts sind nicht nur Gnanzielle Mi�el vonnöten, sondern 
auch eine Reihe weiterer Bedingungen: 

• Für die Bedeutung des Radverkehrs braucht es ein 
allgemeines Bewusstsein innerhalb der Verwaltung. 

• Personelle Kapazitäten in der Gemeindeverwaltung 
für die fachliche Betreuung und für die wirksame Um-
setzung der ÖDentlichkeitsarbeit müssen gesichert 
sein.

• Grundsätzlich soll bei jeder Baumaßnahme geprü� 
werden, ob Verbesserungen für den Radverkehr mög-
lich sind (auch bspw. Fahrradparken bei Wohnungs-
neubau).

• Das Radverkehrskonzept soll mit parallelen und 
kün�igen Konzepten verschni�en werden.

• Gegebenenfalls sind zu ausgewählten Themen ver�e-
fende Konzepte zu erarbeiten.

2026 20302028 2032 20342027 20312029 2033 2035 2036
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Für die Wartung und PIege der Radverkehrsanlagen gilt:

• Entsprechend der Kenntnis über den Zustand der RVA 
sollen eventuelle Mängel gezielt behoben werden. 
Dies betri� OberIächenbeläge, Markierungen, Ab-
stellanlagen, sowie weitere Elemente im öDentlichen 
Verkehrsraum

• Radverkehrsanlagen sollen von Laub, Schnee, Glas-
scherben und sons�gen Verschmutzungen reingehal-
ten werden.

• Die Kontrolle und Ahndung von falsch geparkten Kfz 
auf Gehwegen, Radwegen, Fahrbahnen soll konse-
quent durchgeführt werden.

• Die Radverkehrswegweisung soll mindestens jährlich 
kontrolliert werden, um Mängel zeitnah erkennen 
und besei�gen zu können.

Für die Unterhaltung von Radverkehrsanlagen sind aus-
reichende Finanzmi�el zur Verfügung zu stellen.

Wirkungskontrolle

Zentrales Instrument des Monitorings sind jährliche Um-
setzungspläne von Maßnahmen anhand der Prioritäten 
sowie entsprechende Berichte im Gemeinderat oder 
Ausschuss. Der Zustand der Radverkehrsinfrastruktur 
soll im Zuge der allgemeinen regelmäßigen Straßen-
überprüfung erfasst werden. Über den Fortschri� der 
SchaDung neuer Radverkehrsanlagen und Erfolge im 
Radverkehr (z. B. anhand der Auswertung von Unfallsta-
�s�ken) ist öDentlich zu informieren. Ggf. sind Anpas-
sungen an Planungen vorzunehmen. Auch die Auswer-
tung der Wirkungen der Maßnahmen in den Bereichen 
Service und ÖDentlichkeitsarbeit (Nutzung der Kommu-
nika�onsinstrumente etc.) sind Teil des Monitorings.

Um Gefahrenstellen rechtzei�g zu erkennen und besei-
�gen zu können, soll das Unfallgeschehen kon�nuierlich 
ausgewertet werden. 2036 soll das vorliegende Konzept 
fortgeschrieben werden.
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7. Zusammenfassung und Empfehlung

Hindernisse
Bei der Entwicklung des Radver-
kehrs bestehen zahlreiche Hür-
den. Nicht immer können diese 
überwunden werden, jedoch soll-
te ein souveräner und oDensiver 
Umgang mit diesen Hindernissen 
gepIegt werden.

• InteressenkonIikte: Denkmal-
schutz, Naturschutz,…

• Ressourcen: Finanzen, Kapazi-
täten in der Verwaltung, Pla-
nungszeiträume

• Baulas�rägerscha�
• gesetzliche Grundlagen (z. B. 

Tempo 30)
• Prioritätensetzung in der Ver-

kehrsplanung

Handlungsebenen
Das Radverkehrskonzept umfasst 
Maßnahmen und Ansätze auf ver-
schiedenen Ebenen. Diese gilt es, 
zielstrebig umzusetzen. Im we-
sentlichen handelt es sich um:

• PIege und Wartung bestehen-
der Radinfrastruktur & Winter-
dienst

• Lücken schließen: Ergänzung 
der Radinfrastruktur

• Standards: Berücksich�gung 
des Radverkehrs bei Straßen-
baumaßnahmen

• entsprechende Gelder einstel-
len

Zusammenfassung
Trotz der Hindernisse besteht ein 
großer Handlungsspielraum für 
Bennewitz zur ak�ven Gestaltung 
des Radverkehrs.

Schnelle, kostengüns�ge – aber 
wirkungsvolle (sofort-)Maßnah-
men sind möglich:

• Fahrradstraßen
• Tempolimits
• geeignete Einbahnstraßen öD-

nen
• Querungsanlagen
• Abstellmöglichkeiten

Viele aufwändige Maßnahmen 
werden großzügig gefördert.

Verkehrsversuche ermöglichen 
eine  probeweise Umsetzung von 
Maßnahmen.

Für durchgängig komfortables und sicheres Radfahren 
sind weiteres Engagement und Handeln nö�g. Zügige 
und deutliche Maßnahmen zur Stärkung des Radver-
kehrs entsprechen auch den Wünschen der Einwohne-
rinnen und Einwohner, die sich im Zuge der Konzepterar-
beitung beteiligt haben. Sie sind außerdem im Kontext 
na�onaler Radverkehrsentwicklungsziele und interna-
�onaler Deba�en ein wich�ger Beitrag zur Eindämmung 
der Klimakrise und somit zur Sicherung einer lebenswer-
ten Umwelt für kommende Genera�onen. Auch wirt-
scha�lich ren�ert sich jeder in den Radverkehr inves�er-
te Euro langfris�g.

Gerade schwächere Verkehrsteilnehmende wie Kinder 
oder ältere Menschen müssen ak�v geschützt und somit 
ermäch�gt werden, um deren angs�reie Teilhabe am 
Stadtleben zu ermöglichen.

Der Schlüssel zum Erfolg ist ein Zusammenspiel aus ei-
nem konsistenten Radwegenetz in einem guten bauli-
chen Zustand, ausreichend Fahrradabstellanlagen, si-
cheren Knotenpunkten und Querungen sowie einer 
grundlegenden Akzeptanz des Fahrrades als alltägliches 
Fortbewegungsmi�el. Zu Letzterem trägt bei, dass zahl-
reiche Maßnahmen wie beispielsweise Bordabsenkun-
gen nicht nur das Radfahren erleichtert, sondern für vie-
le Verkehrsteilnehmende eine Verbesserung bedeutet. 
Hier können ohne großen Aufwand wirksame Erfolge er-
zielt werden.

Eine koordinierte Entwicklung des Netzes in Abs�m-
mung mit dem Landratsamt und dem LASuV ist aufgrund 
der zahlreichen klassiGzierten Straßen im Gebiet von 
zentraler Bedeutung.

Auch das posi�ve Image des Fahrrads als Alltagsver-
kehrsmi�el sollte ak�v herausgearbeitet werden. Eben-
falls ist ein rücksichtsvolles Miteinander im Straßenver-
kehr im Interesse aller.
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Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
B&R
Deutsche Bahn
Durchschni�licher Tagesverkehr
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen
Einwohnerin/Einwohner
Forschungsgesellscha� für Straßen- und Verkehrswesen e. V.
Hauptverkehrsstraße
Kra�fahrzeug
Landesamt für Straßenbau und Verkehr des Freistaats Sachsen
Motorisierter Individualverkehr
Na�onaler Radverkehrsplan
ÖDentlicher Personennahverkehr
Personenkra�wagen
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen
Radfahrstreifen
Radverkehrsanlage
Radverkehrskonzept
Straßenverkehrsordnung
Allgemeine Verwaltungsvorschri� zur Straßenverkehrsordnung

ADFC    
Bike and Ride
DB          
DTV        
ERA 2010   
EW         
FGSV 
HVS        
Kfz          
LASuV                
MIV 
NRVP       
ÖPNV      
Pkw          
RASt 06 
RFS           
RVA         
RVK         
StVO       
VwV-StVO

Abbildungsquellen

Abkürzungsverzeichnis

Alle Abbildungen: Quelle StadtLabor, wenn nicht anders gekennzeichnet
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